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DAS ÖSTERBEICHISCHE BEITRITTSVERFAHREN UND SEINE IM WANDEL 
BEFINDLICHEN BAHMENBEPINGVNGEN 

Der Berichtsze itraum brachte für die Entwicklung der Bez iehungen 

österre ichs zu den Europä ischen Gemeinschaften einige bedeutende 

Fortschritte sowie neue Akzente hinsichtl ich der pOl itischen und 

wirtschaftl ichen Rahmenbedingungen . 

Mit Inkrafttreten des am 2. Mai 1992 in Porto unterzeichneten 

Ab kommens über den Europäischen wirtschaftsraum (EWE) wird 

österreich in die vier Freiheiten des EG-Binnenmarktes eingebunden 

werden sowie Zutritt zu flankierenden und horizontalen Politiken 

erhalten , was Schätzungen zufolge die Teilnahme an etwa 60 , des 

gemeinschaftlichen Besitzstandes (acquis communautaire) bedeutet . 

Der Abschluß der EWE-Verhandlungen stellt s ich somit als wichtige 

Zwischenetappe der Integrationspolitik dar (sh. dazu das Kapitel 

über den EWE) . 

Die interne Entwicklung der Gemeinschaft 

Im Hinbl ick auf das Ziel der österreichischen Integrationspol itik -

die ehestmögl iChe Verwirkl ichung der EG-Mitgliedschaft - ist von 

Bedeutung, daß �i • . � den Integrationsprozeß ihrerse its fortsetzt . 
f 

Nachdem das End. des Kalten Krieges und die Bese itigung der 

bipolaren Strukturen die Europäische Gemeinschaft zum 

Gravitationszentrum auf unserem Kontinent gemacht hatten, zeigte die 

Entwicklung der letzten Monate mit besonderer Deutl ichkeit , in 

welchem Maße die EG zum Hoffnungsträger für alle europäischen 

Staaten geworden ist . 

Der Zerfall der Sowj etunion und die resultierende Problematik der 

Staatennachfolge sowie die schweren bewaffneten Auseinandersetzungen 

und die daraus folgenden politischen Veränderungen auf dem Gebiet 

des ehemal igen Jugoslawien waren wichtige Tagesordnungspunkte einer 
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stark intens ivierten Europäischen Pol itischen Zusammenarbeit ( EPZ) . 

Im Lichte dieser und anderer Krisen intensivierte die Gemeinschaft 

auch ihre Bemühungen , nach außen mit einer stimme zu sprechen und 

s ich damit auf internationaler Ebene als wichtiger Faktor zu 

etabl ieren . 

In der Erkenntnis , daß ihr dergestalt ständig steigender 

Aufgabenbereich erhöhte innere Solidarität sowie ein effektiveres 

Entscheidungs- und OUrchführungsinstrumentarium erfordert , war die 

Gemeinschaft bestrebt , die Dynamik ihrer internen Integration 

aufrechtzuerhalten und zu steigern . 

Ergebnisse des Europäischen Rates von Maastricht 

Mit dem erfolgreichen Abschluß der im Dezember 1990 eröffneten 

Regierungskonferenzen über die Politische Union sowie über die 

Wirtschafts- und Währungsunion anläßlich des Europäischen Rates von 

Maastricht am 9 . /10 . Dezember 1991 konnte die Gemeinschaft einen 

weiteren wichtigen Integrationsschritt setzen . 

Der in der Folge am 7. Februar 1992 in Maastricht unterzeichnete 

"Vertrag über die Europäische Union" stellt eine Ergänzung und 

Veränderung des institutionellen Rahmenwerks dar . Er beruht auf den 

drei Säulen der zur Wirtschafts- und Währungsunion (WWU) 
weiterentwickelten bisherigen Gemeinschaft , der Gemeinsamen Außen­

und S icherheitspolitik und der Zusammenarbeit in den Bereichen 

Justiz und Inneres . 

Z ieldatum für das Inkrafttreten des Vertrages ist der 

1 .  Januar 1993 . Zu Ende des Berichtszeitraumes war das 

Ratifikationsverfahren in allen EG-Mitgliedstaaten in Gang . 

Bezügl ich der Probleme , die durch den negativen Ausgang einer 

diesbezüg l ichen VOlkabstimmung in Dänemark entstanden , zeigten sich 

die EG-Außenminister bei ihrer Tagung in Oslo am 4 .  Juni 1992 

besorgt . Die Minister stellten fest , daß die Europä ische Union von 

al len Mitgl iedstaaten errichtet werden solle, schlossen eine 

Wiederverhandlung des in Maastricht unterzeichneten Textes jedoch 
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aus . Die Tür für e ine Te ilnahme Dänemarks an der Union wurde 

of fengehalten . Sollte es nicht zu einer Tei lnahme Dänemarks in der 

vorgesehenen Form kommen , könnten flankierende vertragliche 

Regelungen erforderlich sein . 

ad a )  Die zur WWU we iterentwickelte bisherige Gemeinschaft 

Operationelles Kernstück der Bestimmungen über die "erste Säule" ist 

die nähere Ausgestaltung des schon 1988 konz ipierten Dreistufenplans 

zur Verwirkl ichung der WWU . Die getroffene Lösung erwächst aus der 

grundsätz l ichen Erwägung , daß eine auf die Stabil ität abstel lende 

währungspol itik und die El iminierung der durch 

Wechselkursschwankungen entstehenden wirtschaftl ichen Nachteile eine 

log ische Ergänzung des Binnenmarktes sein muß . 

A�f die bereits 1990 einqel eitete erste Stufe der WWU , deren Ziel 

die El iminierung von Kapitalverkehrsbeschränkungen und die 

stabilitätsbetontere Ausrichtung der Wirtschafts-'und 

�ährunqspol itik der Mitgliedsstaaten ist , soll ab 1994 e ine zweite 

Stufe folgen , während der die für die WWU erforderl iche Konvergenz 

der wi�tschaftlichen Parameter in den Mitgl iedsstaaten 

he�beizuführen sein wird. Es ist weiters beabs ichtigt , die 

Zusa�ensetzung des E�-Währungskorbes zu Beginn der zweiten Stufe 

einzuf�ieren une den derzeit bestchendan Gouverneursrat durch ein 

"Europä:i..sches Währungs institut" abzulösen . 

Als Bedingung für den Eintritt in d�e drit�e Stufe definierte der 

Europäische Rat folgende Konve�genzkriterien: 

Die Inflat ion des betroffenen Mitgliedstaates darf im Jahr vor 
der Prüfung um nicht mehr als 1 1/2 Prozentpunkte über der 
durchschnittl ichen Rate der 3 Mitgliedstaaten l iegen, die die 
niedrigsten Prei ssteigerungen aufweisen . 

Der öffentliche Schuldenstand darf nicht mehr als 6 0 % ,  das 
Haushaltsde fizit nicht mehr 3% des Bruttoinlandsprodukts 
betragen. 

Die 3andbreite des Europäischen Währungssystems von ± 2 ,2 5% muß 
sei� mindestens 2 Jahren ohne Abwertung gegenüber der Währung 
ein2s anderen Mitgl iedstaates eingehalten worden sein . 

Der durchschnittl iche langfristige Nominal z inssatz darf im Jahr 
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vor der Prüfung um nicht mehr als 2 Prozentpunkte über dem der 
3 staaten gelegen sein , die das beste Ergebnis hins ichtlich der 
Preisstabil ität erreicht haben. 

Sofern diese Konvergenzkriterien 1997 in mehr als der Häl fte der 

EG-Mitgl iedsstaaten erfül lt s ind (was zur Zeit nur für Frankre ich , 

Dänemark und Luxemburg zutri f ft) , kann die dritte stufe der WWU 

einge le itet werden . (Von den EFTA-Staaten erfüllen nur österre ich 

und Norwegen diese Kriterien . )  Sollte dies nicht der Fall sein , so 

tritt die endgültige Stufe unabhängig von Quorumsbestimmungen 

j edenfalls mit 1. Jänner 1 9 9 9  in Kratt . 

Zu Beginn der Endstufe werden die Wechselkurse zwischen den 

Währungen der beteil igten Staaten unwiderrufl ich festgeschrieben, 

der ECU zu einer eigenständigen Währung . Die Währungs- und 

Geldpo l i t ik wird einem Europäischen System der Zentralbanken 

übertragen , . das aus einer Europäischen Zentralbank und den 

Zentralbanken der Mitgliedsstaaten bestehen und über ein Höchstmaß 

an Unabhängigkeit verfüge.:l v!i rd . Dagegen verbleibt die 

Wirtschaftspol itik auch i� der dritten Stufe im 

Z�ständigkeitsbersic� der Mitgliedsstaaten , muß j edoch im Hinbl ick 

auf dis Ziele de.� Union koo::-diniert werden . 

Abges.e��sr. vor, den Bestimmungen über die WWU bringen die Regelungen 

dss Ve=trag& von Maastricht zur "ersten Säule" der Geme inschaft eine 

REihe ���er - bzw. bishe� noc� �icht vertragl ich verankerter -

Komp���n zen , ur.�er dene n  u.a. Gie Bereiche Transeuropäische Netze , 

Ind�st=ie,olitik, Tcurismus , Verbraucherschutz , Bildung , Kultur und 

Gesundbe.i.-;s'.e�en zu nennen s inGe Auf anderen Gebieten , wie etwa 

jenem jer Ulilwelt, wur<!en bereits bestenende }.ktivitäten auf eine 

neue rechtliche Basis gestellt . Im Bereich der Soz ialpol itik ging 

man anges ichts der We igerung Großbritanniens , vom 

Einstimmigke itsprinz ip abzugehen, neue Wege und einigte sich darauf , 

daß die übrigen Mitgl iedsstaaten ihre Zusammenarbeit im Bere ich der 

Soz ialpol itik zu el ft fortsetzen werden . 

Als wiChtiges Korrelat zu dieser Ausweitung der 

Geme inschaftskompetenzen wurde das - auch födera lismuspolitisch 

bedeutsame - Subs idiaritätsprinz ip erstmals generell im 
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Gemeinschaftsrecht verankert . Demnach darf die Gemeinschaft in den 

Bereichen , die nicht in ihre ausschließliche Zuständigkeit fallen , 

nur tätig werden , "sofern und soweit die Ziele der in Betracht 

gezogenen Maßnahmen auf Ebene der Mitgl iedstaaten nicht ausreichend 

erreicht werden können und daher wegen ihres Umfangs oder ihrer 

wirkungen besser auf Gemeinschaftsebene erreicht werden können . "  

Der Vertrag von Maastricht enthält ferner eine Reihe von 

Neuregelungen im institutionellen Bereich, deren wichtigste 

Komponente eine Stärkung des demokratischen Elements in der 

Gemeinschaft ist . 

So wurde die Rolle des Europäischen Parlaments ( EP) durch die 

Schaffung eines für bestimmte Bereiche geltenden neuen 

Mitbestimmungsverfahrens aufgewertet . Das EP erhielt als Novum ein 

indirektes Initiativrecht , die Möglichkeit der Einrichtung von 

Untersuchungsausschüssen sowie das Recht, . mit einem Vertrauensvotum 

über den Amtsantritt einer neuen EG-Kommission zu entscheiden . 

Mit dem in Maastricht neu geschaffenen Ausschuß der Regionen wurde 

neben der Union und den Mitgl iedsstaaten der Ansatz einer dritten 

institutionel len Ebene , jener der Regionen , geschaffen . Der Ausschuß 

setzt sich aus 189 Vertretern regionaler und lokaler 

GebietSkörperschaften zusammen . Er hat in bestimmten Bereichen einen 

Anspruch auf Konsultation und kann darüber hinaus aus eigener 

Initiat ive zu von ihm gewählten Themen Stellung nehmen . Damit werden 

regionale Anl iegen im Prozeß der europäischen Integration verstärkt 

berüCks ichtigt . 

ad b) Die Gemeinsame AuBen- und Sicherheitspolitik 

Die "zweite S äule" des Maastrichter Vertragswerks berüCksichtigt die 

der Gemeinschaft in den letzten Jahren erwachsene neue Rolle als 

Träger gesamteuropäischer und internationaler Aufgaben . Kernstück 

der Bestimmungen ist die vertragliChe Verankerung einer erstmals 

systematisch konz ipierten Zusammenarbeit der Mitgliedstaaten auf dem 

Gebiet der AUßenpOl itik , wobei in Bereichen wichtiger gemeinsamer 

Interessen gemeinsame Aktionen vorgesehen sind , die über die 
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bisherige zwischenstaatl iche Zusammenarbeit hinausgehen können . 

Der Unionsvertrag bringt ferner eine Weiterentwicklung der 

sicherheitspolitischen Dimension der Gemeinschaft . Zur Gemeinsamen 

Außen- und S icherheitspolitik soll auf längere S icht auch die 

Festlegung einer gemeinsamen Verteidigungspol itik gehören , "die zu 

gegebener Zeit zu einer gemeinsamen Verteidigung führen könnte " .  

Inzwischen wird die Westeuropäische Union (WEU) als 

"Verteidigungskomponente der Europäischen Union" entwickelt und kann 

ersucht werden , verteidigungsrelevante Entscheidungen durchzuführen . 

EG-Mitgl iedsstaaten , die der WEU nicht angehören , erhalten die 

Möglichkeit , ihr bei zutreten bzw . Beobachter zu werden . 

ad c) Zusammenarbeit in den Bereichen Justiz und Inneres 

Die "dritte Säule" des Maastrichter Vertrags s ieht eine 

intens ivierte Zusammenarbeit auf intergouvernementaler Ebene in den 

Bereichen Asyl- und Einwanderungspol itik , Bekämpfung der 

Drogenabhängigkeit und der internationalen Kriminal ität , 

Zusammenarbeit der Justi z - und Pol i zeibehörden sowie die Schaffung 

einer europäischen Pol i zeistelle (Europol) vor und verankert eine 

neue gemeinschaftliche Zuständigkeit im Bereich der Visapol itik . 

Die über die Grenzen der EG hinausgehenden Auswirkungen der 

europäischen Integration 

Die internen Entwicklungen der EG wie auch ihre steigende 

weltpol itische Bedeutung haben die Gemeinschaft auch für andere 

europäische Staaten in zunehmendem Maße attraktiv werden lassen . So 

stel lten Schweden am 1 .  Jul i 199 1, F innland am 6 .  April 1 9 9 2 ,  die 

Schweiz am 2 6 .  Mai 1 9 9 2  Anträge auf Beitritt zu den Europäischen 

Gemeinschaften . Norwegen betrachtet den EG-Be itritt grundsätzl ich 

als Z iel seiner Außenpol itik und wird vorauss ichtl ich noch vor Ende 

des Jahres 1 9 9 2  einen Antrag auf Aufnahme stel len . 

Auch für die Staaten Mittel- und osteuropas wurde die EG zum 
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zentral�n Bezugspunkt . Dies kommt einerseits in der 

Koordinierungsfunktion zum Ausdruck ,  die die EG-Kommiss ion im Rahmen 

der Gruppe der 2 4  innehat , andererseits in der breiten Palette von 

Verträgen unterschiedl icher Regelungsdichte , die die Gemeinschaft 

mit ihren Partnern in Mittel- und Osteuropa abgeschlossen hat bzw . 

abzuschl ießen plant . 

Am we itesten fortgeschritten s ind die Gemeinschaftsbez iehungen zu 

Ungarn, der CSFR und Polen , wie sie durch die Unterzeichnung eines 

neuen Typs von Assoz iierungsabkommen (Europaabkommen) am 

1 6 . Dezember 1 9 9 1  bes iegelt wurden . Diese sehen die stufenweise 

Schaffung einer Freihandels z one vor . Der handelspolitische Teil der 

Verträge wurde schon mit 1 . 3 . 19 9 2  durch Interimsabkommen in Kraft 

gesetzt . 

Aus österreichischer S icht verdeutl ichen die Europaabkommen , die im 

Vergle ich zum status quo Benachteiligungen für gewisse Sektoren der 

he imischen Wirtschaft mit s ich bringen , erneut das Erfordernis eines 

ehestmögl ichen Beitritts zur Gemeinschaft . Die Bundesregierung ist 

im Rahmen von Gesprächen mit der Kommission bemüht , die österreich 

entstehenden negativen Auswirkungen zu minimieren . 

Bezüg l ich Bulgariens. und Rumäniens hat der Außenministerrat am 

1 1 . Mai 1 9 9 2  ein Mandat zur Verhandlung von Asso z i ierungsabkommen 

nach dem Muster der mit Polen , Ungarn und der CSFR abgeschlossenen 

Verträge verabschiedet . Die Verhandlungen wurden bereits 

aufgenommen . Hit den baltischen Staaten wurden am 1 1 . 5 . 19 9 2  die 

Verhandlungen über Handels- und Kooperationsabkommen abgeschlossen . 

Mit der GUS l aufen exploratorische Gespräche . (Zu den 

Drittstaatenabkommen der EFTA sh . eigenes Kapitel) 

Hingegen hat die EG die mit dem ehemaligen Jugoslawien bestehenden 

vertragl ichen Bindungen suspendiert , bestimmte Regelungen 

hins ichtl ich einer Reihe von Republ iken , die zur Wiederherstel lung 

des Friedens beigetragen haben , jedoch wieder in Kraft gesetzt . Der 

Abschluß von neuen Verträgen mit einzelnen Republ iken auf dem Gebiet 

des ehema l igen Jugoslawien wurde ins Auge gefaßt . 
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Über ihr eigenes HOheitsgebiet hinausgehendes Gewicht kam der 

Gemeinschaft ferner auch im Rahmen der Uruguay-Runde des GATT zu , 

insbesondere hins ichtl ich der Agrarpo l itik. In diesem Bereich war 

auch für österreich die Entwicklung in der EG von besonderer 

Bedeutung . 

Zu verweisen ist in diesem Zusammenhang auf die am 2 1 .  Ma i 1 9 9 2  vom 

Rat beschlossene Reform der EG-Agrarpolitik, die eine Entkoppelung 

der Preis- und der Einkommenspol itik in der Landwirtschaft vors ieht . 

statt Anreize zur Erhöhung der Produktionsmenge zu schaffen , sol len 

nunmehr die Erhaltung der agrarischen Sozialstruktur und der Einsatz 

umweltfreundl icher Bewirtschaftungsmethoden gefördert werden . Dies 

entspricht den Grundsätzen der nationalen österreich ischen 

Agrarpol itik und kann die Integration der österreichischen Land- und 

Forstwirtschaft in den gemeinschaftl ichen Agrarmarkt erleichtern . 

Hins ichtl ich der Zusammenarbeit österreichs mit de� EG im 

Landwirtschaftsbereich ist zu erwähnen, daß am 1. Ma i 1 9 9 2  das 

Abkommen in Form eines Notenwechsels zwischen der Europä ischen 

Wirtschaftsgemeinschaft und der Republ ik österreich zur Anpassung 

der Regelung bei der Einfuhr in die Gemeinschaft von bestimmten 

Erzeugnissen des Rindfleischsektors mit Ursprung in österreich in 

Kraft getreten ist . Dieses bringt für e ine bestimmte Menge 

diesbezügl icher Exporte in die Gemeinschaft eine wesentl iche Senkung 

der Belastungen . 

Österreich und die Europäischen Gemeinschaften 

österreich intens ivierte im Berichtszeitraum seine Bemühungen um 

eine Beschleunigung des EG-Beitrittsverfahrens . 

Dabei kam es auch zu einer Verdichtung des Besuchsaustauschs 

zwischen österreich und der EG sowie deren Mitgliedstaaten , die die 

Ebene der Regierung ebensosehr betraf wie jene des Parlaments , der 

Verwaltung und der Interessenvertretungen . 

Im Zuge all dieser Kontakte konnte österreich, das seine Anträge auf 

Mitgl iedschaft in den Europäischen Gemeinschaften bekanntlich schon 
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am 17 . Juli 1 9 8 9 ,  also vor den fundamentalen Veränderungen der 

politischen Landschaft Europas gestel lt hat , erneut sein Interesse 

an einem ehestmöglichen EG-Beitritt sowie seine Bereitschaft 

betonen , die damit im Zusammenhang stehenden Rechte und Pfl ichten zu 

übernehmen . 

Auch der Europäische Rat von Maastricht bot Gelegenheit , österreichs 

integrationspolitisches Bekenntnis klar zum Ausdruck zu bringen . 

Kurz vor dem Gip feltreffen richtete österreich ein Aide-Memo ire an 

alle EG-Mitgl iedsstaaten , in dem es erneut sein Interesse an der 

frühestmöglichen Verwirklichung seiner EG-Mitgl iedschaft betonte und 

darauf verwies , daß zwischen dem Interesse der Gemeinschaft an der 

Weiterentwicklung der europäischen Einigung und dem österreichischen 

Streben nach Stab i l ität und S icherheit Übereinstimmung bestehe . 

österreich sei s ich dessen bewußt, daß die S icherheit Europas auch 

die seine sei und unter den neuen Gegebenheiten nur durch 

Solidarität und gemeinsame Anstrengungen gewährleistet werden könne 

( s iehe Beilage A) . 

In der Folge nahm der Bundesminister für auswärtige Angelegenheiten 

auch die Unterzeichnung des Vertrages von Maastricht am 

7. Februar 1 9 9 2  zum Anlaß , die Anliegen der österreichischen 

Integrationspol itik erneut zu betonen und die in Maastricht 

getro f fenen Weichenstellungen zu begrüBen ( siehe Beilage B) . 

Bundesminister Or. Mock brachte in diesem Zusammenhang auch 

österreichs Bereitschaft zu einer aktiven und sol idarischen 

Teilnahme an der gemeinsamen Au&en- und Sicherheitspol itik der 

Gemeinschaft zum Ausdruck . Ferner betonte er die Befriedigung 

darüber , daß die künftige EG-Währungspolitik - wie schon bisher die 

österreichische - von stabilitätspolitischen Grundsätzen geleitet 

sein soll , und wies darauf hin , daß österreich die in Maastricht 

formulierten wirtschaftl ichen Kriterien für den Eintritt in die 

dritte Stufe der WWU schon heute erfülle . 

Abgesehen davon ist festzustellen ,  daß sich eine Reihe der in 

Maastricht getrof fenen Beschlüsse mit den Anl iegen der 

österreichischen Integrationspolitik deckt : dies betrifft die 
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Scha f fung einer - für Gesamteuropa zu begrüßenden - gemeinsamen 

Außen- und S icherheitspol itik ebenso wie die Erweiterung der 

geme inscha ftlichen Zuständigkeit auf Bereiche , in denen vielfach 

grenzüberschre itende Lösungen gefordert s ind , die 

demokratiepol itisch orientierten institut ionellen Neuregelungen, die 

Verankerung des SUbs idiaritätsprinz ips sowie die vermehrte 

Berücks ichtigung regionaler Anl iegen . 

Im Hinb l i ck auf die Taqung des Europäischen Rates von Lissabon wurde 

den EG-Mitgl iedstaaten Anfang Juni 1992 ein weiteres Aide-Memoire 

zur österreichi schen I ntegrationspol itik ( siehe Beilage C)  

überreicht , in dem österreichs wirtschaftl iche und pol itische 

I ntegrationsfähigkeit , seine Bereitschaft zur Übernahme des 

gemeinschaftl ichen " acquis" und zur Erfüllung der Z iele der 

Europä ischen Union betont wurden . Insbesondere wurde folgendes 

ausge führt : 

11- österre ich identifiz iert s ich voll inhaltl ich mit den 
Z iel setzungen der Geme insamen Außen- und Sicherhe itspol itik der 
Europä ischen Union und wird sich an dieser Pol itik und ihrer 
dynamischen Weiterentwicklung aktiv und sol idarisch beteil igen . 
Der schon heute bestehende hohe und wachsende Grad an 
Übere inst immung in den konkreten außenpol itischen pos itionen 
zwischen Österreich und der Geme inschaft ist Garant für die 
harmonische E infügung Österreichs als aktiver Teilnehmer in die 
künftigen EntSCheidungsprozesse der Europäischen Union . 

Österreich ist s ich bewußt , daß seine nationale Sicherheit mit 
der S icherheit in Europa und von Europa untrennbar verbunden ist . 
Die Entwicklung wirksamer Instrumentarien für die Abhaltung und 
S anktionierung von Aggress ionen und Rechtsverletzungen l iegt im 
vitalen , eigenen S icherheits interesse Österreichs . österreich 
bekennt sich daher zu der zwecks Erfül lung der Z iele der 
Gemeinsamen Außen- und S icherheitspol itik im Unionsvertrag 
verankerten Perspektive des Ausbaus der sicherheitspol itischen 
Strukturen der Union . E ine entsprechend entwickelte Gemeinsame 
Außen- und S i cherhe itspolitik soll auch e inen Rahmen für 
österreichs S icherheit darstellen . Der westeuropäischen Union 
wurde durch den Maastrichter Vertrag e ine wicht ige Rol le in der 
Entwicklung der Europä ischen Union zugeordnet . Österreich wird 
anläßl ich seines Beitritts zur Europäischen Union entsprechende 
Schlußfolgerungen aus dieser Tatsache z iehen . Es sei neuerlich 
unterstrichen , daß österreich an dem Aufbau und an dem 
Funkt ionieren einer neuen europä ischen S icherheitsordnung im 
Rahmen der Europäischen Union und darüber hinaus sol idarisch 
mitwirken wird . 

Zur Frage der institutionel len Impl ikationen der Erweiterung der 
Gemeinschaft möchte österreich anmerken, daß dieses Problem -
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ebenso wie die Erweiterung selbst - seiner Auffassung nach nur 
schrittweise in Angriff genommen werden kann . Jene 
inst itutionellen Anpassungen , die bereits anläßl ich e ines ersten 
Erwe iterungsschrittes erforderlich sind , sollten im Kontext der 

. Be itrittsverhandlungen ausgearbeitet und gleichzeitig mit den 
Beitrittsverträgen ratifiz iert werden . Oie für 1996 angesetzte 
Regierungskonferenz wird dann Gelegenheit bieten , die für die 
s icherung der E ffektivität der Institutionen einer größeren 
Geme inscha ft notwendigen weiteren Reformen zu vereinbaren. 
österreich wird sich als Mitgl ied der Europäischen Union von 
seinem grundsätzl ichen Interesse an einer e ffektiven und 
dynamischen Gemeinschaft leiten lassen . 

österreich anerkennt , daß das Problem der E igenmittel der 
Gemeinschaft hohe Priorität besitzt und sobald wie möglich gelöst 
werden muß . Zu berücks ichtigen ist al lerdings , daß der Beitritt 
von EFTA-Staaten , die Nettozahler sein werden , e inen 
s igni fikanten Beitrag zur Bewältigung der finanz iellen Probleme 
der Geme inschaft darstel len wird . Dadurch wird die Fähigkeit der 
Gemeinschaft gestärkt werden , den wirtschaftl ichen und soz ialen 
Zusammenhalt zu fördern . Ein rascher Verhandlungsbeginn und eine 
frühe Verwirkl ichung der Mitgl iedschaft dieser Länder sollte 
daher auch im I nteresse der Europäischen Geme inscha ft l iegen . "  

Das Aide-Memoire gab daher der Hof fnung Ausdruck , daß der Rat die in 

der Stellungnahme der Kommission zum österreichischen 

Beitrittsantrag enthaltene Empfehlung zur Aufnahme von 

Beitrittsverhandlungen annehmen und die Kommission einladen wird , 

diese Verhandlungen so vorZubereiten , daß sie spätestens Anfang 1 9 9 3  

aufgenommen werden können . 

Bei den EG-Mitg l iedstaaten wie auch bei der EG-Kommiss ion fand das 

Aide-Memoire e ine durchgehend positive Aufnahme . 

*** 

Der Vorbereitung der Beitrittsverhandlungen dienten ferner die seit 

Februar 1992 laufende Europa-Initiative der Bundesregierung ( s iehe 

dazu spez ielles Kap itel ) sowie die - nicht zuletzt auch im Lichte 

der EWR-Verhandlungen - verstärkt fortgesetzte Rechtsreform ( s iehe 

dazu spe z ie l l es Kapitel ) .  

Zu verwe isen ist in diesem Zusammenhang weiters auf die 

Regierungsvorlage 372 BlgNR XVII I . GP betref fend e ine Novelle zum 

Bundes-Verfassungsgesetz , die die Bundesregierung dem Nationalrat 

auf der Grundlage einschlägiger Gespräche zwischen Bund und Ländern 
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im Rahmen der Arbeitsgruppe EG/Föderal ismus zuleitete. Dieser 

Entwurf wurde vom Nationalrat in der Folge mit geringfügigen 

Abänderungen angenommen und ist nach seiner Kundmachung im 

Bundesgesetzblatt (BGBl . Nr . 2 7 6/1992) bereits in Kraft getreten . 

Die genannte B-VG-Novel le enthält einerseits Bestimmungen über die 

Mitwirkung der Länder und Gemeinden an der innerösterreichischen 

Wil lensbildung in Angelegenheiten der europäischen Integrat ion , 

andererseits Bestimmungen betreffend eine Übertragung der Regelung 

des Verkehrs mit Baugrundstücken in die Kompetenz der Länder . 

Hins ichtl ich der Mitwirkung der Länder und Gemeinden in 

Angelegenheiten der europäischen Integration haben der Bund und die 

Länder im übrigen nähere Regelungen im Rahmen einer Vereinbarung 

gemäß Art. 15a B-VG vereinbart. Dieser Vertrag wurde vom Nationalrat 

bereits genehmigt und wird nach AbschluB des Rati f ikationsverfahrens 

aller Länder in Kraft treten (vgl. 428 BlgNR XVIII. GP) . 

Zusammenarbeit mit der Gemeinschaft in zahlreichen Bereichen 

Unabhängig von den EWR-Verhandlungen und dem Beitrittsprozeß brachte 

der Berichts zeitraum auch in anderen Bereichen eine intens ivierte 

Zusammenarbeit mit der EG. 

Wie erinnerlich unterhält österreich aeit 1988 einen regelmäßigen 

Meinungsaustauacb ai� der EPZ auf Ebene der AuBenminister und der 

Politischen Direktoren. Angesichts der politischen Entwicklungen in 

Europa kommt d iesen Kontakten erhöhte Bedeutung zu. S ie bieten 

österreich die MögliChkeit , seine eigenen Vorstel lungen zu 

entscheidenden Fragen , wie etwa zur Jugoslawienkrise , in den 

Entscheidungsprozeß der EG einzubringen . Das große Engagement der 

Europäischen Gemeinschaft bei den Friedensbemühungen im früheren 

Jugoslawien hat sicherl ich dazu beigetragen, das Ausmaß der 

kriegerischen Auseinandersetzung einzudämmen. 

Verstärkt wurde die Zusammenarbeit mit der EG auch im Rahmen der 

Vereinten Nationen und der KSZE. Das Abstimmungsverhaltens 

österreichs ist mit jenem der EG in den Fällen eines gleichförmigen 
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EG-Verhaltens identisch , in den übrigen Fällen stimmt österreichs 

stimmverhalten mit der Mehrzahl der EG-Staaten übere in . Im Rahmen 

der KSZE haben s ich die Kontakte auf Ebene der Delegationen 

intens iviert , wobei vor allem in Fragen der stärkung der KSZE ein 

verstärkter Meinungsaustausch gepflogen wird . Auch in anderen 

bedeutenden Fragen , wie im Verhältnis der EG zu den mittel- und 

osteuropäischen staaten oder im Nahostkonfl ikt , besteht zwischen der 

Pos ition österre ichs und der EG weitgehende Übere instimmung . 

Das Erweiterungsverfahren 

Auch hins ichtl ich des Fortgangs des österreichischen 

Be itrittsverfahrens s ind die Beschlüsse des Europäischen Rates von 

Maastricht , die in al lgemeiner Form auf die Thematik eingehen , von 

Bedeutung . S ie signalis ieren die Erweiterungsbereitscha ft der 

Geme inschaft und enthalten im Hinbl ick auf die Einleitung von 

Be itrittsverfahren bestimmte Präz isierungen . 

Der Europäische Rat von Maastricht machte die Erweiterung der 

Gemeinscha ft ferner vom Abschluß der EG-internen Verhandlungen über 

die Eigenmittel "und damit in Zusammenhang stehende Themen" 

abhängig . Darunter ist in concreto das nunmehr zur Verhandlung 

stehende DELORS -II-Paket zu verstehen , das grundlegende Reformen 

hinsichtl ich der Finanz ordnung der Gemeinschaft umfassen soll . Durch 

eine Erhöhung des Globalrahmens für den Gemeinschaftshaushalt in 

Prozentsätzen des BruttonationalprodUkts der Mitgl iedsstaaten und 

durch eine Umverteilung von Haushaltsmitteln zwischen den 

Mitgl iedsstaaten soll die Umsetzung der Maastrichter Beschlüsse 

gesichert werden . 

Ferner sehen die Schlußfolgerungen des Europäischen Rates von 

Maastricht vor ,  daß die EG-Kommission eine Studie zur Frage der 

Erweiterung um Staaten , "die ihren Antrag bereits gestellt haben 

oder beabs ichtigen , einen solchen zu stellen" erarbeiten und dem 

Europäischen Rat von Lissabon vorlegen soll. 
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Die Entscheidung über die aus diesen überlegungen zu z iehenden 

Schlußfolgerungen sowie über das für eine Erweiterung ins Auge zu 

fassende Tempo wird vom Rat zu treffen sein . Der im 2. Halbjahr 

amtierende Vors itzstaat Großbritannien hat schon jetzt seine Abs icht 

bekundet , die Erweiterung a l s  Priorität der gemeinscha ftl ichen 

Tagesordnung zu betrachten . 

Festzuhalten ist , daß die Notwendigkeit einer Erweiterung nunmehr 

von al len EG-Mitgliedsstaaten akzeptiert und auch von deren 

Bevölkerung im Rahmen von Umfragen klar befürwortet wird . Einige 

Staaten treten daher nachdrückl ich für die ehestmögl iche Einleitung 

von Beitrittsverhandlungen ein . 

Auch in den Reihen des Europäischen Parlaments hält die schon im 

Vorberichtszeitraum festgestellte Akzeptanz der 

Erweiterungsperspektive an , wobei die Thematik teilweise mit der 

Frage der stärkung des Europäischen Parlaments junktimiert wird . 

Zusammen fassend läßt s ich feststellen , daß s ich die 

Rahmenbedingungen des österreichischen Beitrittsverfahrens im 

Berichtszeitraum dynamisch weiterentwickelt haben . 
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EUBOPA-INITIATIVE DER BUNDESREGIERUNG 

Die Vorbere itung des EG-Beitritts Österreichs und die Teilnahme am 

Europäischen Wirtschaftsraum erfordern eine mögl ichst umfassende 

Information der Bevölkerung . Bereits im August 1991 wurde deshalb 

mit e inem vom Bundeskanzleramt/staatssekretariat für Integration 

herausgegebenen "EWE-ABC" (80 . 000 Exemplare in zwei Auflagen) eine 

umfassende Informationsoffensive der Bundesregierung begonnen . 

Um im Rahmen dieser Informationsinitiative auch auf die modernsten 

Formen der Kommunikation zurückgrei fen zu können , wurden nach 

eingehenden Beratungen von Experten der zuständigen Ministerien und 

unter Bei z iehung von Univ.Prof. Dr. Günter SCHWEIGER , Institut für 

Werbewissenschaft und Marktforschung , wirtschaftsunivers ität Wien , 

in einer beschränkten Ausschreibung fünf Agenturen zu einer 

schriftlichen und mündl ichen Präsentation eines umfassenden 

Informations - und Kommunikationskonzeptes eingeladen . 

Die�e Präsentation fand am 29. 11. 1991 vor einer unabhängigen Jury in 

Anwesenheit von Bundeskanz l er Dr . Franz VRANITZKY , Bundesminister 

Dr . W�lfgang SCh�SSEL, StS Dr . Peter JANKOWITSCH sowie Beamten des 

Bundeskanz leramtes , des Bundesministeriums für auswärtige 

Angelege�heiten und des Bundesministeriums für wirtschaftl iche 

Angelegenheiten statt . Unter Berücksichtigung des Gutachtens der 

Jury wurde die Agentur DE�rnER & KERLICEK als Bestb ieter mit der 

Durchführung der werbe technischen Maßnahmen der 

Europa-Informationsoffensive der Bundesregierung beauftragt 

(Beschluß der Bundesregierung vom 12. 12. 1991 , 

GZ . 3 4 0 . 0 5 0/ 8 7 - I I I/4/91) . 

Der Juryemp fehlung folgend wurde weiters die PR-Agentur PUBLICO mit 

der Durchführung der Maßnahmen im Bereich der Öffentl ichkeitsarbeit 

beauftragt. Ebenso auf Emp fehlung der Jury wurde die Firma TOP-JOB ,  

die - sc wie auch die Firma PUBLICO - gemeinsam mit einer 

Werbeagentur präsentiert hatte, mit der Erstellung eines 

interaktiven Computerinformationsprogramms beauftragt . 
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Zur Koordinierung der " Europa-Initiative der Bundesregierung" wurde 

daraufhin im Jänner 1992 im Bundeskanzleramt eine Arbeitsgruppe 

eingerichtet , der neben Vertretern des Kabinetts des Herrn 

Bundeskanz l ers , des Staatssekretariats für Integration sowie der 

fachlich zuständigen Abte ilungen des Bundeskanz leramtes , Vertreter 

des Büros des Herrn Viz ekanz lers , des Bundesministeriums für 

auswärt ige Angelegenheiten und des Büros des Bundesministers für 

wirtscha ftliche Angelegenheiten angehören . 

Im Februar 1992 wurde mit Plakaten und TV-Spots ( Europa - reden wir 

darüber; Europa - es betri fft uns all e )  die Europa-Initiative der 

Bundesregierung o f f i z iell eröf fnet. Dieser E inleitungsphase 

(Au f forderung zum Dialog bzw. zur Dialogbereitschaft ) folgte ab 

Anfang März 1992 die konkrete "Dialogphase" . Im Bereich der Werbung 

folgten auf die E inleitungsphase von März bis Mai 1992 Inserate und 

TV-Spots zu den Themen B ildung , Forschung und Mitbestimmung in 

Europa . Im Bereich der Ö ffentlichkeitsarbeit wurden diese 

Einschaltungen durch diverse sachspezifische Presseaussendungen 

um:erstüt zt . 

Am 5 . �. 1992 wurde das Europa-Telefon im Bundeskanz leramt der 

Öffentlichke it als " Servicedrehscheibe" der Europa-Initiative 

vorgestell�.  Das Europa-Telefon ( 0660/6 3 6 3  zum Ortstari f )  ist von 

Montag bis Fre. itag von 8 . 0 0 bis 18. 00 Uhr j eweils mit fünf 

geschulten Studenten besetzt ,  öie - unterstützt durch eine 

Europa-Da�enbank (EGIS ) - Anfragen beantworten , Anrufer gez ielt an 

Fachexperten weiterve rmitteln können und Bestel lungen von 

Informa�ionsmatGrial entgegennehmen . Dieses Angebot ergänzt 

bestehende I n formationseinrichtul1gen der Bundesregierung , wie z.B . 

das EG-Telefon des Bundesministeriums für auswärtige Angelegenheiten 

( 0660/4 56 zum ortstari f )  . 

Ebenfa l l s  am 5.3 . 19 92 wurde der öffentl ichkeit das interaktive 

Computerprogramm " Europa in S icht" vorgestellt ( 17 . 0 0 0  Stück wurden 

bere it$ verteilt). Die Diskette " Europa in Sicht " wird in zwei 

Forma�en angeboten und ist über IBM-kompatible Personalcomputer mit 

Betriebssystem MS -DOS abspielbar. Sie eröffnet auch ohne besondere 

EDV-Kenn�nisse die Mögl ichkeit , ein umfassendes Europawissen in 
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spielerischer Weise zu erwerben . 

Neben der Europa-Oiskette können über das Europa-Telefon derzeit 

47 I nformationsmappen zu spe z i fischen Themen ( z . B . EWR , Demokratie , 

Föderalismus , Konsumentenschutz ,  Grundverkehr , Landwirtschaft , 

Transit , u . s . w . ) angefordert werden .  Seit März 1992 stehen darüber 

hinaus die vom Bundeskanzleramt in Zusammenarbeit mit dem BMWF bzw. 

dem BMUJF herausgegebenen Broschüren "Europa - Studieren und 

Forschen" und " Europa und unsere Umwelt" ( Auflage j eweils 5 0 . 0 0 0 )  

zur Verfügung . Ende Mai 1992 ist die in Zusammenarbeit zwischen dem 

BKA und dem BMUK erstellte Broschüre "Bildungswege nach Europa" 

erschienen . Weitere Broschüren zu den Themen Landwirtschaft 

(BKAjBMLF ) ,  GesundheitjKonsumentenschutz/Lebensmittel ( BKAjBMGSK) 

und Soziales ( BKAjBMAS ) befinden sich derzeit in Ausarbeitung . 

Ein als benützerfreundl iches Nachschlagewerk kon z ipiertes 

Europa-Buch (Auflage : 100. 000) ist seit Mitte Mai im Versand. 
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EG - BINNENMARKT 

Unter dem Druck des für die Vollendung des Binnenmarktes 

vorgesehenen Z ieldatums 1 . 1 . 19 9 3  haben EG-Kommission und 

EG-Mitgl iedstaaten ihre Anstrengungen verstärkt , die noch 

ausständigen Rechtsakte einer Beschlußfassung durch den Rat 

zuzuführen bzw. auf nationaler Ebene umzusetzen . 

Die Kommiss ion selbst hat dem Rat und dem Europä ischen Parlament die 

Vorschläge zu den im Weißbuch von 1985 niedergelegten 2 8 2  

Rechtsakten bereits zur Gänze vorgel egt . Am 1 . 5 . 1 9 9 2  waren von den 

2 82 Rechtsakten 2 0 0 in Kraft getreten und 2 8  weitere durch den Rat 

angenommen. 54 Vorschläge lagen dem Rat zur Beschlußfassung vor , 

davon wurden vier teilweise angenommen und drei als sogenannte 

geme insame Standpunkte (Zustimmung nach 1 .  Lesung) verabschiedet . 

Dem Europäischen Parl ament lagen zur Stellungnahme und zur ersten 

bzw. zweiten Lesung insgesamt sieben Vorschläge vor . 

Be� de� erforderlichan U�setzung von EG-Rechtsakten in den 

M�tg:iedstaaten ergibt sich folgendes Bil d :  Am 10 . 3 . 1 9 9 2  lag der 

durchscnnittliche umsetzungsgrad in den EG-Staaten bei immerhin 72  \. 

Als noc� zu lösel,de P�oble�ereiche bleiben im wesentl ichen Fragen 

der hbscharfuI�; der Grenzkontrollen für Waren und Personen , der 

Steuerh��onisierung , der Lebensmittelgeset�gebung , der veterinären 

und phyt�sanitären Kontrcllen und des geistigen E igentums bestehen . 

Insbe�onde=� verden die bisherig�n Beschlüsse im Bereich der 

steuerlichen Kontrollen den Z ielen des Binnenmarktes nicht gerecht , 

da diese Kontrollen ledigl ich von der Grenze in die Unternehmen und 

national en Steuerverwaltungen verlagert werden . Trotz dieser offenen 

Fragen ze ichnen s i ch die Konturen des Binnenmarktes ein halbes Jahr 

vor se�ner geplanten Vol l endung deutl ich ab : So ist unter anderem 

das Liberalis ierungsprogramm im Warenverkehr und im 

Dienstl�istungssektor insbesondere durch den Abbau der 

nicht-tarifären Hemmnisse , durch die Schaffung gemeinsamer 

Rahmen�edingungen für Finanzdienstleistungen und für den 
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Verkehrsbere ich we itestgehend verwirkl icht worden . Auch im 

Wettbewerbsbereich wurden wichtige Neuerungen durch die Regelung von 

Unternehmens zusammenschlüssen sowie durch Maßnahmen am Sektor des 

öf fentl ichen Auftragswesens eingeführt . Die Fre izügigkeit der 

EG-Bürger wurde durch die gegenseitige Anerkennung von 

Berufsabschlüssen und durch die Aufenthaltsrichtl inien verbessert . 

Der 1 . 1 . 1 9 9 3  stellt somit einen wichtigen Meilenstein in der 

Integrationsgeschichte dar , aber keinen Endpunkt : Der EG-Binnenmarkt 

wird auch nach 1 9 9 3  kontinuierl ich weiterzuentwickeln sein . Das gilt 

u . a .  für den Bereich Mehrwertsteuer ( geplanter übergang zum 

Ursprungs landprinz ip ab 1997) ,  vor allem aber für die Bereiche 

Soz iales , Umwelt und Gesundheit. Ob es gel ingt , die für eine 

Akzeptanz und damit für ein reibungsloses Funktionieren des 

Binnenmarktes notwendigen Fortschritte zu erz ielen , hängt nicht 

zuletzt von einer erfolgreichen Umsetzung des Vertrages von 

Maastricht in diesen Punkten ab. 

Schl ießl ich arbeitet die Gemeinschaft - in Ergänzung zum 

Binnenmarktprogramm - an der Schaffung transeuropäischer 

Infrastrukturnetze in den Bereichen Verkehr, Telekommunikation und 

Energieversorgung . Damit soll es insbesondere den peripher gelegenen 

Gebieten der Gemeinschaft ermögl icht werden , voll in den Genuß der 

Vorteile des Binnenmarktes zu gelangen . 

Bei den S itzungen der Binnenmarkträte in der Berichtsperiode kam es 

in für österreich relevanten Bereichen zu folgenden Entwicklungen : 

I. BESEITIGUNG DER PHYS ISCHEN GRENZEN 

Der Rat bekrä ft igte wiederholt seinen Willen zur vol lständigen 

Abscha f fung der Grenzkontrollen bis 1993 - in den am 14 . 5 . 199 2 

verabschiedeten Schlußfolgerungen verpflichten sich die 

Mitgl iedstaaten, die Abschaf fung der Grenzkontrollen bis zum 

1.1.19 9 3  prioritär voranzutreiben und die zu diesem Zweck 

erforderl ichen legislativen Schritte zu setzen . Obwohl die 
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Fortschritte beim Abbau von Grenzkontrol len außer Frage stehen, 

konnte über e ine den Z ielen des Binnenmarktes Rechnung tragende, 

geme inschaftswe ite Regelung noch keine Einigung erz ielt werden . 

Die acht Schengener-Staaten ( al le EG-Mitgl iedstaaten außer 

Großbritannien , Irland , Dänemark und Griechenland) beabsichtigen , ab 

1 9 9 3  auf Grenzkontrollen im Personenverkehr zu verz ichten . 

Fortschritt in einzelnen Bereichen 

Der dem Rat vorl iegende Vorschlag für e ine Richtlinie und eine 

Verordnung über den freien Verkehr mit Kulturgütern in der 

Europä ischen Gemeinschaft sol l  sowohl dem Schutz der Kulturgüter als 

auch dem Erfordernis des treien Handel s  gleichermaßen Rechnung 

tragen . Es handelt sich hierbei im e inzelnen um eine Verordnung zur 

Erstel lung eines Export l i z enzregimes und um e ine Richtl inie, die die 

Rückgabe von Kulturgütern regel n  sol l , welche i llegalerweise aus 

ihrem Herkunftsland verbracht wurden . 

Die im März 1 9 9 2  angenommene Verordnung des Rates zur Änderung der 

Verordnung 3 677/ 90 über Maßnahmen gegen die Abzweigung bestimmter 

Stoffe zur unerlaubten Herstellung von Suchtstof fen und psychotropen 

Substanzen l egt tür j ene chemischen Produkte, die als Ausgangsstoffe 

für die Herstel lung von Drogen verw�det werden können, 

Exportbewill iqunqsvertahren fest und bestimmt, daß die mit diesen 

Substanzen in Kontakt kommenden Personen einer Registrierungspfl icht 

bei den j ewei l s  zuständigen Behörden unterl iegen . 

Nach einer Bewertung der derzeitigen Lage der Exportkontrollen in 

den einzelnen Mitgl iedstaaten kommt die Kommission in der 

"Mitteilung über Exportkontrollen für Produkte und Technologien mit 

doppeltem Verwendungs zweck und Vol lendung des Binnenmarktes" zu dem 

Schluß , daß in diesem Bereich folgende Maßnahmen zu tretfen wären: 

- die Erstel lung einer gemeinsamen Liste von Erzeugnissen und 

Technologien mit doppeltem Verwendungszweck, die der Kontrolle 

unterl iegen, sowie 
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- eines gemeinsamen Verzeichnisses der Bestimmungsländer, 

- die Definition geme insamer Kriterien für die Erteilung von 

Genehmigungen für Ausfuhren in Drittländer, 

- die Festlegung eines Koordinationsmechanismus für die e inzelnen 

Kontrol lpol itiken und die entsprechenden Verfahren und eines 

- Verfahrens in der Verwaltungszusammenarbeit sowie des 

dazugehörigen Informationssystems . 

Wirksame Kontrol l en werden nach Ansicht der EG-Kommission auch in 

Zukunft erforderl ich sein; diese Kontrollen werden j edoch im 

Hinbl ick auf die zunehmende internationale Verflechtung der 

Wirtschaft stärker aufeinander abzustimmen sein als bisher . Im 

Ministerrat konnte zur "dual-use"-Problematik bisher keine 

einheitl iche Position erzielt werden . 

Einen bedeutenden Fortschritt stellt die Annahme - mit 

qual i fi z ierter Mehrheit - der Verordnung des Rates zur Abschaffung 

der Gepäckkontrollen auf Binnenflügen und Binnenseereisen dar . Die 

Verordnung regelt die Modal itäten für die e inheitl iche Durchführung 

von Gepäckkontrol len im internationalen Flug- und Seeverkehr . Die 

S icherheitskontroll en bleiben unberührt . 

II. BESEITIGUNG DIR TECHNISCHEN GRENZEN 

1. Technische HAr.onisierung und NOrmung 

Das 1 9 85 beschlo •• ene neue Konzept für die Harmonisierung 

( Festlegung grundlegender Anforderungen im Hinbl ick auf Gesundhe it 

und S icherheit der Verbraucher, Grundsatz der gegenseitigen 

Anerkennung) hat - in Verbindung mit dem durch die Einheitl iche 

Europäische Akte verbesserten Beschlußfassungsverfahren - die 

Gesetzgebung in der Gemeinschaft in diesem Bereich wesentl ich 

beSChleunigt . 

In der Kommiss ionsmitteilung vom Dezember 1991 zur europäischen 

Normung werden die Reaktionen aus den Mitgl iedstaaten auf das 
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Grünbuch zur Entwicklung der europäischen Normung zusammengefaßt , 

Empfehlungen für weitere Maßnahmen in den 90er Jahren gegeben und 

eine bessere Einbindung der europäischen Normung in die 

Gemeinschaftspol itik vorgeschlagen . 

Über die Anbringung und Verwendung des CE-Ze ichens auf 

Industrieerzeugnissen liegt ein Verordnungsvorschlag der 

EG-Kommiss ion vor . Offen ist hier weiterhin die Rechtsform des 

CE-Zeichens und die Einrichtung eines Systems von Kennummern . 

Kraftfahrzeuge 

Mit der Annahme der Richtl inien über Geschwindigkeitsbegrenzer für 

bestimmte Kraftfahrzeugklassen im März 1992 werden die technischen 

Vorschri ften bezügl ich der Beschaffenheit und des Einbaus von 

Geschwindigkeitsbegrenz ern in Lastkraftwagen und omnibussen 

festgelegt . 

Mit der Verabschiedung der Richtlinien über MaBe und Abmessungen , 

S icherheitsscheiben und Rei fen bei Kraftfahrzeugen ebenfal ls im März 

1 9 9 2  ist die Harmonisierung der technischen Standards für 

Kraftfahrzeuge abgeschlossen. Oie drei Richtl inien stellen die 

letzten in einer Reihe von in.gesamt 44 Richtl inien dar, die 

notwendig waren, ua harmonisierte technische Kriterien für in der EG 

zugelassene Kraftfahrzeuge aufzustellen . Im Rat konnte ein 

gemeinsamer standpunkt über eine Richtl inie für die 

gemeinschaftl iche Betriebserlaubnis für Kraftfahrzeuge erzielt 

werden . Bei dieser Richtl inie geht es um die Festlegung eines 

gemeinscha ftsweiten harmonisierten Verfahrens zur Erlangung einer 

Betriebserlaubnis für PKW's , die in der gesamten EG Gültigke it hat. 

Lebensmittel 

In der umstrittenen Frage der Bestrahlung von Lebensmitteln konnte 

bisher ke ine Einigung erz ielt werden . Der Rat gab j edoch folgende 

Leitl inien vor : Die Regelung soll in zwei Richtl inien erfolgen ( e ine 

III-91 der Beilagen XVIII. GP - Bericht - 02 Hauptdokument (gescanntes Original) 23 von 91

www.parlament.gv.at



I. 

- 2 3  -

Rahmenrichtl inie soll die technischen Fragen behandeln sowie die 

Etikett ierung und überwachung regeln , eine zweite Richtlinie die 

Liste der Erzeugnisse enthalten , die bestrahlt werden dürfen ) . 

Arz ne imittel 

Im Bereich des Arzneimittelrechts wurden im März 1 9 9 2  folgende 

Richtl inien verabschiedet : 

- Richtl inie über die Einstufung bei der Abgabe von 

Humanarzne imitteln (gibt die Kriterien an , nach denen zu 

�eurteilen ist , ob ein Arzneimittel der Verschreibungspfl icht zu 

unterl iegen hat oder nicht) 

- Richtl inie über die Etikettierung und die Packungsbeilage von 

Humanarzneimitteln 

- Richtl inie über den Großhandelsvertrieb von Humanarzneimitteln 

(Genehmigungspfl icht für Großhändler , Mindestanforderungen für die 

Antragssteller und die Inhaber einer Genehmigung) 

- Richtl inie über die Werbung für Humanarzneimittel 

(Öf fentlichkeitswerbung , Werbung bei Apotheken und Ärzten , etc. ) . 

Die gepl ante geme inschaftl iche Zulassung von Arzneimitteln wird 

we iterhin diskutiert ; es ist j edoch noch o f fen , ob s ie bereits mit 

der Voll endung des Binnenmarktes verwirkl icht sein kann. 

2 .  öffentliche Aufträge 

Zur Richtl inie über die Koordinierung der Verfahren für die Vergabe 

ö f fentl icher Dienstleistungsaufträge wurde eine grundsätz l iche 

Einigung erz ielt. Bei Überschreiten eines Schwellenwertes von 

2 0 0 . 0 0 0  ECU (ca. 2 , 8  Mio ÖS ) müssen öffentl iche 

Dienstleistungsaufträge (Versicherungsleistungen , Instandhaltung , 

Reparatur , Abfal lbese itigung etc . ) ab 1 . 7 . 19 9 3  EG-weit 

ausgeschrieben werden. Ausständig ist noch e ine Entsche idung über 

die Regelung der Vergabe von Dienstleistungsaufträgen in den 

Sektoren Wasser , Energie , Verkehr und Telekommunikation. O ffene 
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Fragen bestehen u . a .  noch bezügl ich der Definition des 

Dienstleistungsauftrages ( Sektorenbesonderhe iten ) , Freistel lung bei 

Dienstle istungen innerhalb eines Konzernes und der Be ibehaltung bzw . 

Abl ehnung der Drittlandsklausel . 

Endgültig beschlossen wurde am 25 . 2 . 1992 - in Ergänzung zur im 

S eptember 1 9 9 0  angenommenen " Sektorenrichtl inie" - die Richtl inie 

zur Koordinierung der Rechts - und Verwaltungsvorschri ften für die 

Anwendung der Geme inscha ftsvorschriften betre ffend die 

Auftragsvergabe im Bere ich der Wasser- , Energie- und 

Verkehrsversorgung sowie im Telekommunikationssektor 

( " Sektorenüberwachungsrichtl inie") . Die neue Richtl inie soll sowohl 

auf nat ionaler als auch auf Gemeinschaftsebene Mög l ichkeiten zu 

einer wirksamen Nachprüfung bei den Auftragsvergaben in den 

genannten Sektoren gewähren . 

Damit s ind im Bereich " ö ffentliches Auftragswesen" alle im Weißbuch 

zu Vollendung des Binnenmarktes vorgesehenen Bereiche einer 

geme inscha ftl ichen Regelung zugeführt worden . 

3 .  Freizügigkeit der Selbständigen und Unselbständigen 

Ein gemeinsamer standpunkt erging im Dezember 1 9 9 1  zum 

Richtl inienvorschlag über eine zweite allgemeine Regelung zur 

Anerkennung beru f l icher Befähigungsnachweise in Ergänzung der 

Richtl inie 8 9/4 8/EWG ( gegenseitige Anerkennung von 

Hochschuldiplomen) .  Die neue Richtl inie soll die gegenseitige 

Anerkennung der berufl ichen Be fähigungsnachweise , denen eine weniger 

als 3 Jahre umfassende Berufsausbildung zugrunde l iegt , 

sicherstel len . S ie ist als " horizontale Richtl inie" konz ipiert , das 

he ißt , sie geht nicht auf einzelne Berufe oder Berufsgruppen ( z . B . 

Architekten , Ärzte , Handwerker , Friseure ) ein , sondern stellt 

allgeme ine Kriterien auf , womit die unterschiedl ichsten Berufe 

erfaßt werden können . 

Die Arbe iten für die Verwirkl ichung des Binnenmarktes im Bere ich der 

N i ederlassungs freiheit werden mit der endgültigen Verabschiedung 
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dieser Richtl inie abgeschlossen sein . Ab 1 9 9 3  wird es somit j edem 

selbständig Erwerbstätigen in der EG mögl ich sein , sich im EG-Staat 

seiner Wahl niederzulassen und seine Berufstätigke it aus zuüben , 

wobe i grundsätzl ich die Inländergleichbehandlung vorgesehen ist . 

4 .  Dienstl eistungen 

Vers i ch e rung� 

Mit der grundsätz l ichen Einigung über die beiden letzten Richtlinien 

im Vers icherungsbere ich sollte einem gemeinsamen europäischen 

Vers icherungsmarkt mit l . 7 . l9 9 4  ( letzte Frist für den Erlaß 

e inzel staatlicher Umsetzungsvorschriften) nichts mehr im Wege stehen . 

Der Rat erz ielte im Februar 1 9 9 2  einen gemeinsamen Standpunkt zur 

dritten Richtl inie für die Direktversicherung mit Ausnahme der 

Lebensvers icherung ( dritte Richtl inie Schadensversicherung) .  S ie 

sieht eine einheitl iche Zul assung vor , die es Firmen mit Haupts itz 

in einem Mitgl iedstaa� ermögl icht , Niederlassungen in anderen 

Mitg l iedstaaten zu errichten oder dort Dienstleistungen zu 

erbringen , ohne daS dafür neuerliche Zulassungen notwendig wären . 

Die Aufs i cht über die Versicherungsunternehmen wird von den Behörden 

des S itzstaate� der Hauptniederlassung wahrzunehmen sein . 

Zum Vorschlag für e ine dritte Richtl inie für die Direktversicherung 

(Lebensvers icherung) zeich�et sich im Rat eine E inigung ab : e in 

formel ler ße�chluB kann aber erst nach Vorl iegen der noch 

ausständ igen Stellungnahme des ParlaDentes ge faßt werden . Wie bei 

der dritten Schadensversicherungsrichtl inie sollen nun auch für die 

Lebensvers icherung die 

- Finanzaufs icht koordiniert , 

- die Zulassung von Vers icherungsunternehmen gegense itig anerkannt 

und die 

Au f s icht der Versicherungsunternehmen durch die Behörden äes 

S i t � l a �des ( S itz landkontrol l e )  erfolgen . 
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s .  Schaffung von günstigen Rahmenbedingungen für Unternehmen 

Ein neuer Vorschlag für eine Richtl inie des Rates zur Änderung der 

Richtl inie 77/ 9 1/EWG über die Gründung der Aktiengese l l scha ft sowie 

die Erha ltung und Änderung ihres Kap itals wurde vorgelegt . Mit 

dieser Richtl inie soll der Erwerb von Aktien der Muttergesell schaft 

durch Töchter geregelt werden . Der Erwerb von Aktien der 

Tochtergese l lschaften durch deren Muttergesellschaften ist bere its 

durch die Bas isrichtl inie (zweite gesellschaftsrechtl iche 

Richt l inie)  geregelt worden . Durch die Einfügung eines Artikels 2 4 a  

i n  d i e  zweite gesell scha ftsrechtl iche Richtl inie sollen die 

Zeichnung, der Erwerb oder der Besitz von Aktien durch ein in ihrem 

Mehrheitsbesitz stehendes oder von ihr abhängiges Unternehmen so 

behandelt werden, als ob die Aktiengesel lschaft selbst die 

betref fenden Aktien zeichnet, erwirbt oder besitzt . Der Rat hat 

einstimmig seine prinz ipi�lle Zustimmung zur Verabschiedung eines 

geme insamen Standpunktes erklärt . 

Dem Rat l iegen drei Vorschläge für Verordnungen über das Statut der 

Europäischen Genossenscha ft, das statut der Europäischen 

Gegenseit igkeitsgesel lschaft und das statut des Europä ischen Vereins 

sowie �rei Vorschläge für Richtl inien zur Ergänzung des Statuts der 

Europc i schen Gegensei�igkeitsgesellschaft und des Statuts des 

Europäi schen Vere ins hins ichtlich dsr Rolle der Arbeitnehmer vor . 

Oie Vorschl�ge, die analo9 zu den Vorschri ften für 

Kapitalgesells:haften erarbeitet wurden und unter dem Schlagwort 

" economie sccialc" laufen, haben die Schaffung von Rechtsformen von 

Gesel l s chaf'ten zum Gegenstand, die ledigl ich für 

qrer.zUberschrei�ende Tätigke iten zur Verfü��ng stehen sol len . Diese 

grenzüberschre itenden Tätigkeiten sol len durch die Schaf fung der 

neuen Rechts formen erleichtert, gleichzeitig aber auch ein 

ausreichendes Maß an Arbeitnehmermitbestimmung, -information und 

-konsultat ion gewährleistet werden . Oie Positionen der einzelnen 

Mitgl iedstaaten zu diesen Vorschlägen liegen aber zum Te il noch we it 

auseinander . Grundsätzl ich wird die Frage erwogen, ob die drei 

Vor��hläg� aufgrund ihrer spez ifischen Eigenheiten nicht separat 

behande l t  werden sol lten und ob es überhaupt angeze igt sei , in 

diese� Bere ich Geme inscha ftsrecht zu erlassen . 
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Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht 

Mit e iner Entschl ießung über die Stärkung des Urheberrechts und 

verwandter Schutz rechte nimmt der Rat von der Verpfl ichtung der 

Mitgl iedstaaten Kenntnis , bis zum Jahre 1995 der Berner Übereinkunft 

zum Schutz von Werken der Literatur und Kunst ( zuletzt revidiert 

1971 in Paris ) und dem Abkommen von Rom (Abkommen aus 1 9 6 1  zum 

Schutz der ausübenden Künstler , der Schallplattenhersteller und der 

Sendeunternehmen) beizutreten. überdies soll die Kommission bei 

Verhandlungen mit Drittstaaten auf den Beitritt bzw. die 

Rat i f i z ierung dieser Abkommen durch diese Drittstaaten hinwirken. 

österreich ist bereits V�rtragspartei beider Abkommen. 

Der Vorschlag für eine Richtl inie des Rates zum Vermietrecht und 

Verleihrecht sowie zu bestimmten dem Urheberrecht verwandten 

Schutzrechten im Bereich des geistigen Eigentums wurde dem Rat in 

geänderter Form erneut vorgelegt . Der Richtl inienvorschlag bestimmt , 

daß den Urhebern , ausübenden Künstlern , Schallplattenerzeugern und 

Filmherstellern bestimmte Rechte in bezug auf die Vermietung und 

Verleihung eingeräumt werden. Noch zu klärende Fragen bestehen 

spez iell im Bereich des Vermietrechtes , wo der Vorschlag die 

Mögl ichkeit des Verbotes der Aufführung von urheberrechtl ieh 

geschützten Werken vorsieht ( ausschließl iches Vermiet- oder 

Verleihrecht ) , was auf die Ablehnung von einigen Mitgl iedstaaten 

tri f ft , die ein Vergütungssystem vorgesehen haben. 

111 . STEUERN 

Mehrwertsteuer 

Da die Einführung des Ursprungslandprinz ips erst ab 1997 vorgesehen 

ist , macht die Beibehaltung des Bestimmungslandprinz ips die 

Anwendung von übergangsmaßnahmen notwendig , sobald es zum 

Inkrafttreten des Binnenmarktes und der Abschaffung der 

Grenzkontrollen gekommen ist. Es ist geplant , die Einhebung der 

Mehrwertsteuer in den Bestimmungsländern vorzunehmen und dazu auf 

der Bas is von Aufzeichnungen der grenzüberschreitend tätigen 
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Unternehmen vorzugehen . Das erfordert eine ( spätere ohnehin 

notwendige ) verstärkte Kooperation der Finanzbehörden in den 

einzelnen Mitgl iedstaaten ,
· 

damit a l l fäl l igen Steuerhinterz iehungen 

vorgebeugt werden kann . 

Verbrauchssteuern 

Bei den Verbrauchssteuern gilt weiterhin das "Ve rbrauchs land­

prinzip" , im privaten Bereich j edoch das "Ursprungslandprinz ip" . Der 

Rat konnte sich im Juni 1991 bezügl ich der Mindestsätze in den 

Bereichen Mineralöle , alkohol ische Getränke und Tabakwaren auf 

Schlußfolgerungen einigen . E ine rechtsverbindl iche Umsetzung dieser 

Schluß folgerungen steht j edoch noch aus . 

IV TBANSEUROPÄISCHE NETZWERKE 

Im Zusammenhang mit der Unterzeichnung des Maastrichter 

Unionsvertrages verabschiedete der Rat eine Erklärung über die 

Transeuropäischen I nfrastrukturnetzwerke . In seinen 

"Schlußfolgerungen über die Transeuropäischen 

Infrastrukturnetzwerke" betonte er die Wichtigkeit der Schaf fung 

solcher Netzwerke für die Entwicklung der Europäischen Union . In 

dieser Erklärung wird der Fall einer mögl ichen Erweiterung der 

Gemeinschaft exp l i z it erwähnt und die Zusammenarbeit mit 

Drittländern zur weiterentwicklung der Proj ekte von geme insamem 

I nteresse ins Auge gefaßt . 

V DIVERSES 

Der Rat verabschiedete einen Beschluß über einen Aktionsplan für den 

· Austausch von mit der Durchführung des zur Verwirkl ichung des 

Binnenmarktes erforderl ichen Gemeinschaftrechts betrauten nationalen 

Beamten zwischen den Verwaltungen der Mitgl iedstaaten . Das Programm 

soll die Entsendung der mit der Durchführung des Gemeinschaftsrechts 

befaßten Beamten und Bediensteten im öffentlichen sowie privaten 

Bereich zu einem mindestens zweij ährigen Austausch in die Verwaltung 
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eines anderen EG-Mitgl iedstaates ermögl ichen . 

Der Beschluß des Rates auf dem Gebiet der Sicherheit von 

Informat ionssystemen z ielt auf die Entwicklung umfassender 

Strategien auf dem Gebiet der S icherheit von Informationssystemen 

ab . Zu diesem Zweck wird ein Aktionsplan tür einen Zeitraum von 

zunächst 2 4  Monaten erstellt . 
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DER EUROPÄISCHE WIRTSCHAFTSRAUM ( EWR) 

Am 2 .  Mai 1 9 9 2  wurde in Porto/Portugal zwischen österreich und den 

übrigen EFTA-Staaten einerseits und der Europäischen Wirtschafts­

gemeinschaft ( EWG) , der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und 

Stahl ( EGKS ) sowie deren Mitgl iedstaaten andererseits das Abkommen 

über den Europäischen wirtschaftsraum ( EWR) unterzeichnet . (Vgl . 

Regierungsvorlage , 4 6 0  der Beilagen zu den Sten . Prot . des 

Nationalrates XVI I I . GP)  

Dieser Schritt geht auf langj ährige Bemühungen der EFTA-Staaten 

zurück , ihre Bez iehungen zu den Europäischen Gemeinschaften in 

umfassender Weise zu regeln und im weitestmögl ichen Umfang an dem 

per 1 . Jänner 1 9 9 3  zu vollendenden einheitl ichen Binnenmarkt der EG 

teil zunehmen . 

Am 2 0 . 3 . 19 8 9  wurde bei einer EFTA-EG-Ministertagung in Brüssel die 

Aufnahme von exp loratorischen Gesprächen beschlossen . Nach etwa 

zweie inhalbj ährigen verhandlungen wurde am 2 1 . /2 2 . Oktober 1 9 9 1  beim 

paral lelen Tre f fen des EG-Ministerrats und der EFTA-Minister in 

Luxemburg in den noch o ffenen materiellen Fragen Einvernehmen 

erz ielt . Zunächst wurden vom EG-Verkehrsministerrat die bilateralen 

Transitverträge der Schweiz und österreichs mit der Gemeinschaft 

genehmigt . Damit war für die Gemeinschaft e ine der wesentl ichen 

Voraussetzungen für ein EWR-Abkommen erfül lt . In lS-stündigen 

Verhandlungen konnten dann auch Kompromißlösungen bezügl ich der 

Fischere i frage und des EFTA-Kohäsionsfonds gefunden werden , wodurch 

ein erfolgreicher Abschluß der EWR-Verhandlungen ermöglicht wurde . 

Die für den 1 8 . November 19 9 1  vorgesehene Paraphierung des Abkommens 

mußte j edoch in letzter Minute verschoben werden : Der Gerichtshof 

der Europäischen Geme inschaften ( EuGH ) , der bere its im August 1 9 9 1  

von der EG-Kommiss ion gemäß Art . 2 2 8  Abs . 2  EWG-Vertrag um ein 

Gutachten hins ichtl ich der Vereinbarkeit der die EWR-Gerichtsbarkeit 

betref fenden Bestimmungen des Abkommensentwurfes mit dem EWG-Vertrag 

ersucht worden war , stel lte an die Kommiss ion und die 
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Mitgl iedstaaten e ine Reihe von Gegenfragen , die von der Sorge um die 

Erhaltung der institutionellen Autonomie und der rechtlichen 

Homogene ität der Gemeinschaft sowie des Rechtsprechungsprimats des 

Europäischen Gerichtshofes geprägt waren . Zur Behandlung dieser 

Fragen wurde am 2 6 . November 1991 am s itz des EuGH in Luxemburg eine 

Anhörung abgehalten , bei der die EG-Kommiss ion und die 

EG-Mitgliedstaaten Stellung nehmen konnten . Belgien , Spanien und das 

Vereinigte Königreich gaben schriftl ich Stellungnahmen ab . In seinem 

am 14 . Dezember 199 1  vorgelegten ausführlichen Gutachten 1/9 1  

gelangte der EuGH z u  dem Schluß , daß das System der gerichtl ichen 

Kontrolle , das der ihm vorl iegende Vertrags entwurf vorsah , mit dem 

EWG-Vertrag unvereinbar sei . 

I nfolge der rechtl ichen und pOl itischen Verbindlichkeit dieser 

Stellungnahme für die Gemeinschaft mußte versucht werden , die 

betrof fenen Abkommensbestimmungen entsprechend anzupassen . Dies 

geschah im wesentlichen in der Form , daß der ursprüngl ich geplante 

EWR-Gerichtshof durch ein pol itisch-administratives 

Streitbeilequngsverfahren im Gemeinsamen EWR-Ausschuß sowie - auf 

EFTA-Seite - durch einen EFTA-Gerichtshof ersetzt wurde . Für die 

Wettbewerbskontrolle wurde ein auf zwei Pfeilern beruhendes 

überwachungssystem eingeführt : einerseits die EG-Kommiss ion und der 

EuGH , andererseits eine zu schaffende EPTA-überwachungsbehörde und 

ein EFTA-Gerichtshof .  

Darüber hinaua wurde unter anderem vereinbart , daß zur Lösung von 

Konflikten über die Dauer und Proportional ität von 

Ausgleichsmaßnahmen ein EWR-Schiedsgericht angerufen werden kann . 

Nach Durchführung dieser Anpassungen konnten die Verhandlungen zur 

Schaffung des Europäischen Wirtschaftsraums ( EWR) am 14 . 2 . 1992 in 

Brüssel abgeschlossen und von den Chefverhandlern eine "Gemeinsame 

Erklärung über den Abschluß der EWR-Verhandlungen" unterzeichnet 

werden . 

Der von der EG-Kommission noch im Februar neuerl ich um eine 

Ste l lungnahme ersuchte EuGH gelangte in seinem Gutachten 1/9 2  vom 

1 0 . April 1 9 9 2  zu dem Schluß , daß die Bestimmungen des Abkommens 

über die Streitbeilequng mit dem Vertrag zur Gründung der 
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Europä ischen Wirtschaftsgemeinschaft vereinbar s ind , soweit der 

Grundsatz , daß die vom Gemeinsamen Ausschuß getroffenen 

Entscheidungen nicht der Rechtsprechung des Gerichtshofes 

zuwiderlaufen dürfen , in einer für die Vertragsparteien 

verbindl ichen Form zum Ausdruck gebracht wird . 

Nachdem dieser vom EuGH geforderten Klarstellung entsprochen worden 

war ( siehe die Erläuterungen zu Protokoll 4 8 ) , stand der 

Paraphierung des Abkommens am 14 . April 1992 und seiner 

nachfolgenden Unterzeichnung nichts mehr im Wege . Das Abkommen soll 

am 1 . 1 . 19 9 3  in Kraft treten . 

Durch den EWR wird ein einhe itl icher Wirtschaftsraum geschaf fen , der 

den EFTA-Staaten die Teilnahme an den vier Freiheiten des 

Binnenmarktes und an den flankierenden und hori zontalen 

Pol itikbereichen ( Forschung , Bildung , Förderung von Klein- und 

Mittelbetrieben , Umwelt und Sozialpolitik, Tourismus u . a . ) unter den 

gleichen Wettbewerbsbedingungen und auf der Grundlage der 

gemeinsamer Bestimmungen ermögl iCht . 

Als Grundlage für die Verwirklichung der vier Freiheiten im 

Europäischen Wirtschaftsraum wurde der binnenmarktrelevante "Acquis 

Communautaire" , d . h .  der gemeinschaftliche Rechtsbesitzstand 

anerkannt , der - soweit notwendig - in die Rechtsordnung der 

EFTA-Staaten übernommen wird ( s .  die Anlagen zur Regierungsvorlage , 

4 6 0  der Beilagen zu den Sten . Prot . des KR XVIII . GP) . 

Um die Z iele de. EG-Binnenmarktes zu erreichen , verfolgt die 

EG-Kommission in ca. 85' der Fille die strategie der gegenseitigen 

Anerkennung der einzelstaatlichen Rechtsvor.chriften und grei ft 

ledigl ich in den Fällen , wo nationale Gesetze zu unterschiedl ich 

s ind ( ca .  15' ) , harmonisierend ein , indem sie in Form von 

Richtl inien einen Mindeststandard festlegt , der dann umzusetzen ist . 

Mit dem EWR wird die weltweit bedeutsamste regionale Wirtschafts zone 

mit rund 3 7 0  Mill ionen Einwohnern sowie einem Anteil von etwa 4 5% 

des Welthandels geschaf fen . 
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Der fre ie Warenverkehr 

Mit 1 . 1 . 19 9 3  wird der überwiegende Teil des Warenverkehrs im 

Integrationsraum auf eine neue rechtl iche Basis gestellt werden . 

Dabei handelt es sich aber nicht um eine bloße Ausweitung schon 

bestehender Fre ihandelsbe z iehungen , wenngleich auch das Abkommen auf 

den wesentl ichen Elementen der bisherigen Fre ihandelsregelungen 

aufbaut , wie z . B . dem Verbot von Zöllen und Abgaben gleicher 

Wirkung , dem Verbot mengenmäßiger E infuhrbeschränkungen und 

Maßnahmen gleicher Wirkung etc : das Abkommen führt durch die 

E inbez iehung neuer Produkte ( Fische , verschiedene 

landwirtschaftl iche Verarbeitungsprodukte) und des Energiesektors zu 

e iner Ausweitung des Freihandels . 

Noch wesentl icher ist aber die Vertiefung durch die Schaffung neuer 

Rahmenbedingungen . So werden etwa die Ursprungsregeln verbessert , 

die technischen Handelshemmnisse beseitigt und die · 

Wettbewerbsbestimmungen ( einschl ießl ich j ener über staatl iche 

Beihil fen) der Freihandelsabkommen bzw . des EFTA-Übereinkommens 

durch das aufgrund des Abkommens zu übernehmende umfassende 

Regelwerk der Gemeinscha ft verdrängt . Ähnl ich ist die S ituation beim 

öffentlichen Beschaf fungswesen , welches in den Freihandelsabkommen 

nicht spez i fisch geregelt war .  Weitere Regelungsbereiche sind die 

Bestimmungen über die Produkthaftung und das geistige Eigentum . 

Zur Förderung des Handels mit Agrarprodukten , die vom EWR-Abkommen 

grundsätz l ich nicht erfaßt sind , haben die einzelnen EFTA-Staaten 

bilaterale Vereinbarungen mit der EG erz ielt . Auch österreich hat 

mit der EG - neben der Vere inbarung von Konzess ionen zugunsten der 

Gemeinscha ft für die sogenannten "Kohäs ionsprodukte " - vier 

sektorielle Vereinbarungen , näml ich für Käse , Frucht- und 

Gemüsesa ft , We in und bestimmte Fleischwaren , geschlossen . 

Aufgrund des Interesses einzelner EFTA-Länder ,  insbesondere auch 

österreichs , wurde der S ektor Kohle und Stahl in die EWR-Regelungen 

einbez ogen . 
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Die Freizügigkeit und der freie pienstleistungs - und Kapitalverkehr 

Die Freihe it des Personen- , Dienstleistungs- und Kapitalverkehrs ist 

den einschlägigen Regelungen des EWG-Vertrages nachempfunden und 

stellt s ich als ein wesentlicher Fortschritt gegenüber dem 

bestehenden Freihandelsabkommen dar . 

Das EWR-Abkommen gewährt den staatsangehörigen der EWR-Staaten einen 

grundsätzl ichen Rechtsanspruch auf Zulassung zum Aufenthalt in einem 

EWR-Staat zum Zweck der Ausübung einer Erwerbstätigkeit ; dies 

bedeutet die Abschaffung j eder bislang aufgrund der 

"Ausländere igenschaft" bestehenden unterschiedl ichen Behandlung 

dieses Personenkreises in bezug auf Aufenthalt , Aufnahme einer 

Tätigkeit , Entlohnung und sonstige Arbeitsbedingungen . E ine 

Durchbrechung dieses Grundsatzes ist nur aus Gründen der 

öf fentlichen Ordnung , S icherheit und Gesundheit zulässig . 

Der Zugang und die Ausübung von bestimmten Berufen sowie die Führung 

von Berufsbezeichnungen sind derzeit von den Vertragsparteien 

unterschiedl ich geregelt . Um zu verhindern , daß im Gebiet einer 

Vertragspartei vol l  qua l i fiz ierte Angehörige anderer EWR-Staaten 

ihre Ausbildung als Berufsvoraussetzung abermals durchlaufen müssen , 

sieht das Abkommen e ine gegenseitige Anerkennung von Diplomen , 

Prüfungs zeugnissen und sonstigen Befähigungsnachweisen vor . 

Weiters regelt das Abkommen die Niederlassungsfreiheit als Recht der 

Angehörigen der EWR-Staaten ( der natürl ichen Personen und 

Gesellschaften) ,  s ich im Staatsgebiet einer anderen Vertragspartei 

niederzulassen . 

Dienstl e istungen im S inne des Abkommens s ind grenzüberschreitende 

Le istungen , d1e in der Regel gegen Entgelt erbracht werden . Dabei 

gelten dieselben Voraussetzungen , welche der j ewei l ige EWR-Staat für 

seine e igenen Angehörigen vorschreibt . 

Das Abkommen sieht vor , daß dem freien Kapitalverkehr innerhalb 

eines binnenmarktähnlichen Wirtschaftsraumes das gleiche Gewicht 

beigemessen wird wie den Freiheiten des Waren- , Personen- und 

Dienstleistungsverkehrs . Da durch dieses Abkommen eine Integration 
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der Finanzdienstleistungs- und Kapitalmärkte erfolgen wird , ist auch 

e ine wirtschafts- und währungspol itische Zusammenarbeit auf 

informeller Bas is zwischen den Vertragsparteien vorgesehen . 

In verschiedenen Bereichen werden die EFTA-Staaten Übergangs fristen 

zur Verfügung haben , um die technischen und rechtlichen Anpassungen 

vornehmen zu können , die für d ie Eingliederung des EWR-Rechts in ihr 

nationales Rechtssystem erforderlich sind . Für die Re form der 

österreichischen Grundverkehrsregelungen wurde eine dreij ährige 

Übergangs frist bis spätestens 1 .  JÄnner 1 9 9 6  eingeräumt . 

In das EWR-Abkommen wurde e ine allgemeine EWR-Schutzklausel 

aufgenommen , um wesentl iche nationale Interessen der EFTA-Staaten zu 

schützen , wenn ernsthafte wirtschaftliche , gesellschaftl iche oder 

ökolog ische Gefahren drohen . österreich hat zu dieser Schutz klausel 

bezüglich mö9licher Störungen im Bereich des Immobilienmarktes 

vorsorgl ich eine entsprechende Erklärung abgegeben . Bei Schaffung 

einer neuen , EWR-konformen Rechtslage besteht das ausdrückliche 

Recht , besondere , und zwar gegebenenfal ls auch strengere Regelungen , 

als sie derz eit gelten , betreffend den Erwerb von Zweitwohnsitzen zu 

treffen . 

Horiz9ntal� Bestimmungen im Zusammenhang mit den Vier Freiheiten und 
die Zusammenarbeit au8erhalb der Vier Freiheiten 

Mit den horizontalen , für die Realisierung der "Vier Freiheiten" des 

EWR-Vertraqe. vorgesehenen Vertraqsbe.timmunqen , wird die 

Rechtsgrundlage für die Übernahme des EG-Sekundärrechts in den 

Bereichen Soz ialpol itik , Konsumentenschutz ,  Umwelt , Statistik und 

Gesell scha ftsrecht geschaf fen . 

D i e  Z u s ammena rbe i t  mit der Gemeinschaft und ihren Mitgl iedstaaten 

außerhal b  der "Vier Fre iheiten" umfaßt j ene Bereiche , die im 

Spra cr.geb rauch der Gemeinschaft mit dem Begri ff der "horizontalen 

und fl ankierenden Pol itiken" umrissen werden . Wesentliche Z iele der 

EFTA - S t aaten wie der institutionell abges icherte Zugang zur 

I n f o rmation und zum Dialog sowie e ine stufenweise E inbindung der 
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EFTA-Staaten in die Gestaltung der Rechtsakte der Gemeinschaft im 

Bereich der horizontalen und flankierenden Pol itiken sind in diesem 

Bereich erreicht worden . 

per institut ionelle Rahmen 

Im EWR sind folgende institutionel le E inrichtungen vorgesehen : 

- Der EWR-Rat : 

Der auf Ministerebene (Mitgl ieder des EG-Rates , der EG-Kommiss ion 

und der EFTA-Regierungen) gebildete EWR-Rat tagt mindestens zweimal 

j ährl ich . Seine Hauptaufgaba besteht darin , die politischen Impul se 

für die Durchführung des Abkommens zu geben und die allgemeinen 

Leitl inien für den Geme insamen EWR-Ausschuß festZUlegen . 

Darüberhinaus trifft er die politischen Entscheidungen , die zu 

Änderungen des Abkommens führen . Die Beschlußfassung im EWR-Rat 

erfolgt im Einvernehmen zwischen der Geme inschaft e inerseits und den 

EFTA-staaten andererseits . 

- Der Geme insame EWR-Auss�hua : 

Aufgabe öes - auf hoher Beamtenebene der Vertragsparteien -

geb ildeten EWa-Ausschusses ist .s , die ordnungsgemäße Durchführung 

und d�p- reibungslose Funk�ionieren des Abkommens zu geWährleisten 

sowie in den im Abkommen vorgesehenen Fäl len - u . a .  im Bereich der 

EWR-Rechtssetzunq bzw . im ZusaMmenhang mit der Abänderung des in den 

Anhängen enthaltenen Sekundärrechte. - Beschlüsse zu fassen . Der 

Geme insame Ausschuß faßt seine Beschlüsse im Einvernehmen zwischen 

der Gemeinschaft e inerseits und den mit e iner Stimme sprechenden 

EFTA-staaten andererseits . 

Im Geme insamen Ausschuß finden u . a .  auch die Beratungen zwischen den 

Vertragsparte ien bei Anrufung von Schutzklauseln statt . 
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- Der Gemeinsame parlamentarische EWR-Ausschuß : 

Der Gemeinsame parlamentarische EWR-Ausschuß , der s ich zu gleichen 

Te ilen aus Mitgl iedern des Europäischen Parlaments und aus 

Mitg l iedern der Parlamente der EFTA-Staaten zusammensetzt , dient der 

Zusammenarbeit der Parlamentarier und soll den Dialog zwischen der 

Geme inscha ft und den EFTA-Staaten auf den von diesem Abkommen 

erfaßten Gebieten fördern . Zu d iesem Zweck soll er stellungnahmen in 

Form von Berichten oder Entschl ießungen abgeben .  

- Der Beratende EWR-Ausschuß : 

Der Beratende EWR-Ausschuß , der zu gleichen Teilen aus Mitgl iedern 

des W i rtschafts- und Soz ialausschusses der Gemei nschaft und aus 

Mitgl iedern des Beratenden Ausschusses der EFTA besteht , dient der 

Zusammenarbeit zwischen den Wirtschafts- und Soz ialpartnern und soll 

die Kontakte zwischen den Soz ialpartnern der beiden Seiten 

intens ivieren , um das Bewußtsein für die wirtschaftlichen und 

so= ialen Aspekte der wachsenden wechselseitigen Abhängigkeit der 

Volkswirtschaften und ihre= I nteressen im Gesamtgefüge des EWR zu 

stärken . 

- El'ffi - AUf s i cntsorgane : 

Die Übe r�achun9 der Vertragsdurchführung erfolgt für den EG-Bereich 

durch die EG-Kcmmission , für den EFTA-B6reich durch e in von den 

EFTA-stka�en einzusetzen�es unabhängiges EF:TA-überwachungsorgan 

C' 2 -Pte ile:--' �-:ldel l fl / . Se ide über'�achungsorgane arbeiten h insichtlich 

der Zuständigkeitstraqe zusammen , tauschen Informationen aus und 

konsultieren einander in Einzel fällen zu Fragen der 

überwachungspol it i k .  Bei Meinungsverschiedenheiten kann der 

Geme insame EWR-Ausschuß angerufen werden . 

Zu unte�scheiden s ind die Sachbereiche der allgemeinen Überwachung 

e iner�e its s owie der überwachung im Wettbewerbsrecht und des 

staat l i chen Beihil fenrechts , sowie im öffentl ichen Beschaf fungswesen 

andere :-se it::> . 
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Im Bere ich des Wettbewerbsrechts können Rechtsunterworfene 

unmittelbar Entsche idungsadressaten sein . 

Die Tätigkeit der EWR-überwachungsorgane unterl iegt der 

gerichtl ichen Kontro l l e , wobei die EG-Kommiss ion der Kontrol l e  durch 

den EuGH , das " EFTA-überwachungsorgan" der Kontro l l e  durch den von 

den EFTA-Staaten e inzusetzenden EFTA-Gerichtshof unterl iegen , der 

u . a .  auch für die Entscheidung von Rechtsstreitigkeiten zwischen 

EFTA-Staaten aus dem Abkommen zuständig ist und von den Gerichten 

der E FTA-Staaten mit Fragen der Auslegung des Abkommens befaßt 

werden kann ( s i ehe Aus führungen im Besonderen Tei l  der 

Regierungsvorlage , 4 6 0  der Bei lagen zu den sten . Prot . des NR 

XVI I I . GP ,  Artikel 108 ) . 

Die Errichtung des EFTA-überwachungsorgans und des 

EFTA-Gerichtshofes ist in e inem eigenen , nur von den EFTA-Staaten 

abz uschl ießenden Abkommen vorgesehen , das para llel zum EWR-Abkommen 

unterz eichnet wurde und dec National rat gesondert zur Genehmigung 

vorgelegt wird . Gleichz€ itig wurde ein weiteres Abkommen 

unterz e i chnet , das verschiedene Aspekte der Zusammenarbeit der 

EP�Ä-�taaten im EWR �agel t ,  näml ich das Abkommen betref fend einen 

Ständi 9�n Ausschuf der EFTA-Staaten , das dem National rat ebenfal ls 

gesondert z u r  Genehmigung vorgeleqt wird . 

Rechtse��ung im EWR und Einheitlichkeit in der Auslegung des 
Abkommens (Homogenität) 

Im Stadium der Entscheidungsvorbereitung z ieht die EG-Kommission bei 

der Ausarbeitung neuer , für den EWR rel evanter EG-Rechtsvorschriften 

auch EFTA-Experten heran . Hierauf findet vor der EG-internen 

Beschlußfassung e in Informations- und Konsultationsprozeß der 

Vertragsparteien im Gemeinsamen EWR-Ausschuß statt . 

Nach Erlaß der entsprechenden neuen Rechtsvorschriften durch die 

Gemeinschaft faßt der Gemeinsame EWR-Ausschuß den Beschluß zur 

Änderung des entsprechenden Anhanges zum Abkommen . 
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Bei Nichteinigung über eine Beschlußfassung zur Änderung e ines 

Anhanges zum Abkommen ( nach Ablauf von sechs Monaten) , ferner im 

Fall eines Einwandes gegen eine provisorische Beschlußanwendung und 

bei Rat i f ikationsverweigerung gelten die von dem in Rede stehenden 

Beschluß betrof fenen Teile eines Anhanges als von Rechts wegen 

suspendiert ( te i lweise Aussetzung des Vertrages ) • 

Unbeschadet der künftigen Entwicklung der Rechtssprechung wird die 

für den EWR relevante EuGH-Judikatur zum Zeitpunkt der 

Unterzeichnung durch e ine besondere Bestimmung des Abkommens 

(Artikel 6 )  zur Auslequngsgrundlage des einschlägigen EWR-Rechtes 

gemacht . Hierbei s ind auch Mechanismen vorgesehen , um auch pro 

futuro e ine mögl ichst e inheit l iche Auslegung des Abkommens zu 

gewährleisten . 

Weitere Entwicklungen 

Die Schweiz ist bemüht , die vorgesehene Volksabstimmung über das 

Abkommen am 6 .  Dezember d . J .  abzuhalten , Liechtenstein würde sein 

Referendum vorauss ichtl ich eine Woche später abhalten . 

Das am 2 .  Mai unterzeichnete EWR-Abkommen berücksichtigt die 

relevanten EG-Rechtsnormen bis 3 1 . 7 . 19 9 1 .  Die danach 

veröffentlichten neuen relevanten EG-Rechtsnormen wurden am 

3 0 . 4 . 1 9 9 2  i. Entwurf eines Zusatzabkommens zusammengefaßt , dessen 

Unterzeichnung tür Juni 1 9 9 2  in Aussicht genommen wurde . Gemäß 

letzten Informationen kann dies j edoch wegen SChwierigke iten auf 

EG-Seite nicht real isiert werden . Al. Alternative hiezu könnte 

diesbezügl ich eine Beschlußfassung i. Geme insamen EWR-Ausschuß nach 

Inkrafttreten des EWR-Abkommens herbeigeführt werden . 

Das EWR-Abkommen wurde vom Ministerrat am 1 2 . 5 . 1 9 9 2  genehmigt und an 

das Parl ament weitergeleitet . Zur Durchführung des EWR-Abkommens 

werden 1 0 7  Bundesgesetze ( s iehe Beilage ) neu beschlossen oder 

novel l iert werden müssen . Davon sind 2 2  bereits vom Parlament 

beschl ossen oder von der Bundesregierung als Regierungsvorlage dem 

Parlament vorgelegt worden . 

III-91 der Beilagen XVIII. GP - Bericht - 02 Hauptdokument (gescanntes Original)40 von 91

www.parlament.gv.at



- 40 -

Der EWR soll am 1 . 1 . 19 9 3 , parallel zum EG-Binnenmarkt , in Kraft 

treten . Er ist e ine wichtige Zwischenstufe zur vollen 

EG-Hitgliedscha ft , da eine Abkoppelung gegenüber der EG verhindert 

wird . österreich kann j edoch im Rahmen des EWR nicht als 

gle ichberechtigter Partner an der Entscheidungsfindung teilnehmen . 

Der EWR ist weiters keine Z ol lunion . 

Außerdem umfaßt der EWR weder den Aqrarbereich , noch ermögl icht er 

eine Teilnahme an der Wirtschafts- und Währungsunion . 
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EG-PROGBAMME IN DEN BEREICHEN FORSCHUNG, ENTWICKLUNG UNO BILDUNG 

Im November 19 9 1  ist ein bilaterales Abkommen mit der EG über die 

Tei lnahme am Studentenaustauschprogramm ERASMUS in Kraft getreten : 

Die österreichischen Studenten können ab dem Studienj ahr 1992/93  

vol l an diesem europaweitem Austauschprogramm teilnehmen . 

Z iel des Programms ist die Freizügigkeit von Hochschulstudenten 

durch die Anerkennung von Studienzeiten , die Befreiung von 

Studiengebühren und die Förderung des Lehr- und Hochschulpersonals . 

Weiters werden Maßnahmen gesetzt , um die im Ausland erworbenen 

Diplome oder Studienzeiten auch im Inland anerkannt zu bekommen . 

Außerdem werden Informationsnetze über Arbeiten , die an anderen 

Hochschulen getätigt werden , aufgebaut . 

Im Rahmen des EWR werden die EFTA-Staaten voll an den 

Bildungsprogrammen der EG teilnehmen können , ab Inkraftreten des EWR 

per 1 . 1 . 19 9 3  bei dem Programm "Jugend für Europa n , ab 1 . 1 . 19 9 5  bei 

allen anderen entsprechenden Programmen . Die bisher geltende 

2 : 1 -Regel fällt somit weg . Demzufolge werden die EFTA-Staaten in 

Hinkun ft für e ine Tei lnahme nur mehr e inen Partner in einem 

EG-Mitgl iedstaat benötigen . Das Programm "Jugend für Europa" soll 

15-25-Jährigen die Mögl iChkeit geben , die Gesel lscha ft , Wirtschaft 

und Kultur in anderen Teilen Europas kennenzulernen . 

Grundsätzl ich wird im EWR die gegenseitige Anerkennung von j enen 

Hochschuldiplomen , die eine mindestens dreij ährige Berufsausbildung 

abschl iessen , Anwendung finden . 

Die EFTA-Staaten werden im EWR am 3 . EG-Rahmenprogramm für Forschung 

und EntwiCklung teilnehmen können sowie in der Regel am 

Informat ions- und Konsultat ionsprozeß mitwirken . 

III-91 der Beilagen XVIII. GP - Bericht - 02 Hauptdokument (gescanntes Original)42 von 91

www.parlament.gv.at



- 4 2  -

PIE PRITTSTAA1ENABKOMMEN PER EFTA 

Die EFTA-Staaten haben 1 9 9 0  Freihandelsverhandlungen mit Polen , 

CSFR und Ungarn aufgenommen , um den Entwicklungen in Ost- und 

Mitteleuropa Rechnung zu tragen und die auf den dortigen Märkten 

eingetretene D iskriminierung gegenüber der EG zu beseitigen . In 

diesem Zusammenhang ist erwähnenswert , daß die EG im Dezember 1 9 9 1  

mit den Reformstaaten Assoz ierungsabkommen ( sog . Europa-Abkommen) 

abgeschl ossen hat . Die EFTA-Staaten führten auch mit der Türkei 

und Israel Freihandelsverhandlungen , die im Falle der Türkei bei 

der EFTA-Ministertagung in Genf am 10 . 12 . 19 9 1  durch die 

Unterzeichnung abgeschlossen wurden . Alle Vertragsparteien außer 

österre ich haben das Abkommen ratif i z iert : das österreichische 

Rati fikationsverfahren l äuft derzeit . Am 2 0 . 3 . 19 9 2  folgte die 

Unterze ichnung des Freihandelsabkommen mit der CSFR .  

Mit beiden Abkommen soll en für d i e  EFTA-Staaten weitgehend gleiche 

Wettbewerbsbedingungen in Rel ation zu denen , die die CSFR und die 

TÜrke i der EG eingeräumt haben , hergestellt und e ine solche 

Gleichbehandlung auch für die Zukunft sichergestellt werden . 

Die Verhandlungen mit Polen , Ungarn und Israel werden fortgesetzt 

und sollen mögl ichst bald abgeschlossen werden . Die Verhandlungen 

mit Pol en s ind auf Grund einer zögernden polnischen 

Verhandlungs führung in den bilateralen landwirtscha ftlichen 

Verhandlungen mit österreich noch nicht abgeschlossen . Sowohl 

Ungarn wie Pol en haben zwischen den multilateralen 

Freihandelsverhandlungen und den bilateralen Agrarabkommen ein 

Junktim hergestel lt ; Ungarn hat z . B . als Voraussetzung für einen 

Abschluß der multilateral en Freihandelsverhandlungen umfangre iche 

Agrarkonzess ionen durch österreich gefordert . Mit Ungarn bestehen 

außerdem bei den multilateralen Freihandelsverhandlungen noch 

wesentl iche Auffassungsunterschiede . Die Freihandelsverhandlungen 

mit Israel stehen hingegen vor dem Abschluß . 
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Bei der EFTA-Ministertagung in Genf vom 10 . / 1 1 . 12 . 1 9 9 1  haben die 

EFTA-Staaten eine gemeinsame Erklärung mit BUlgarien und Rumänien 

unterzeichnet , die eine verstärkte wirtschaftl iche und 

technologische Zusammenarbe it regelt und die Grundlage für 

zukünft ige Freihandelsverhandlungen darstellt . Mit den baltischen 

Staaten wurden Kooperationserklärungen unterzeichnet , auf deren 

Grundlage diese staaten beim Aufbau einer marktwirtschaftl ichen 

Ordnung unterstützt werden sol len . Bei der EFTA-Ministertaqung in 

Reykj avik vom 1 9 . -2 1 . 5 . 1 9 9 2  wurde weiters eine 

Kooperationserklärung mit Slowenien nach dem Muster der 

Erklärungen mit Bulgarien und Rumänien unterzeichnet . 
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S tand : 1 2 . 0 6 . 9 2 

Anmerkung : 

B U N D  E S K A N Z L E R A M T  

S ektion IV 

R E C H T S R E F 0 R M 

Gesam�übers icht Bundesgese�ze 

Daten für Parlament 

Diese übers icht beruht auf den Angaben der einzelnen 
Ressorts und enthält alle j ene Bundesgesetz e ,  die bereits 
mit I nkra fttreten des EWR-Vertrags geänd e rt oder neu 
erl a s s en s e i n  sol lten . Es sind dies nach dem derzeitigen 
Stand 1 0 7  Bundesgesetz e .  Davon s ind 2 2  bereits vom Parl a ­
�ent besch l o s s en oder v o n  d e r  Bundesreg ierung a l s  
Reg l e rungsvorl age dem Parl ament vorge l egt worden . 
D i e  ange führten Beschluß f a ssungstermine be z i ehen s i ch a u f  
d i e  B e s ch l uß f a s s ung d e r  Reg ierungsvorl agen im M i n i sterrat . 

44 

III-91 der Beilagen XVIII. GP - Bericht - 02 Hauptdokument (gescanntes Original) 45 von 91

www.parlament.gv.at



;:< E S S ORT : 5KA 
3G 

3 e z e ichnung de s Gese�zes/der Verordnung: 
Ver� ragsbediens�e�enG 

� i t =u stand ige ( s) Ressort ( s) : 

Becru�acntuncrs�e r::lin : 
B e s c n l ußtermin: 
S t a nd : 

RES S ORT :  
Tyo : 

BKA 
BG 

3 . Q .  
4 . Q .  

B e z e i chnung des Geset z e s/der Verordnung: 
Bearn�en-DienstrechtsG 

M i t zu ständ ige (s) Ressort(s ) :  

Becru�achtuncrs�erm i n : 3 . Q .  
B e s ch l ußtermin : 4 . Q .  
S t a n d : 

RES S ORT ; 
Tyo : 

BKA 
BG 

Be z e i chnung des Gesetz es/der Verordnung: 
Rund funkG 

� i t z u st ä nd icre ( s) Ressor� ( s) : 

3ecru � a chtungs� e rm i n : 
B e s c h l ußterml.n : 
S ta nd :  

:; . Q .  
4 . Q .  

Refnr :  

Refnr : 2 

Refnr : J 

45 
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�ES S ORT : 
:" ''0 : 

BKA 
BG 

3e z e 1 chnung d e s  Gese� z e s/der Verordnung: 
"VergabeG" 

� i t z u s �ändige C s )  Res s o� ( s) : 

Seautachtungstermi n : 3 . Q .  
Besch l ußtermin : 4 . Q . 
S tand : 

RES S ORT; 

IYl2..:.. 
BKA-ÖSTAT 
BG 

Be z e i chnung d e s  Gese�zes/der Verordnung: 
Bunde ss�a� i s � i kG 

M i t z u s t ä nd ige C s )  Ressort (s ) : 

Beguta chtungsterm i n : 3 . Q .  
Besch l ußtermin : 4 . Q .  
Stand : 

RES S ORT : 

IYJ2l. 
BKA-ÖSTAT 
BG 

Bezeichnuna des Ge setzes/der Verordnung: 
Arb e its s�ättenzählungsG 

� i t z u s� ä nd ige ( s )  Res sort ( s ) : 
BMAS 

Seguta chtungs t e rm in :  3 . Q .  
Beschlußtermin: 4 . Q .  
Stand : 

Refnr : 

Refnr : 6 

Refnr : 7 
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::<ES SORT : 3MAS 
BG 

Bezeichnung des Gesetzes/der Verordnung: 
Arb e itsmarkt förd e rungsG 

�itzus�ändige (s )  Ress o� C s ) : 
BKA , BMF 

Eeau�a chtungs�erm in : 
Besch l ußtermin: 3 . Q .  
Stand : 

in Begu�achtung 

RES S ORT : 
� 

BMAS 
BG 

Be z e i chnung d e s  Gesetzes/der Verordnung: 
Arbe i � s l o s enver s i cherungsG/SUG 

Mitzus�ändige C s )  Res s ort Cs) : 

Begutachtungs te rm i n : 
Beschlußterm i n : 5 . 5 . 19 9 2  
Stand : 

RESS ORT : 
I:l.I21. 

BMAS 
BG 

Be z e ichnung d e s  Gese�zes/der Verordnung: 
G l e ichbehand l ungsG 

Mitzus�ändige ( s )  Res s ort(s) : 
BKA , BMi n i FA : Bund e s l ä nder ( Landarb e i t s o rdnung e n ) 

Beau�a chtungs�erm 1 n : abgeschl ossen 
Besch lußterrn i n : 3 . -4 . Q .  
Stand : 

rtefnr : 1 0  

Re fnr : 1 3  

Re fnr : 1 4  
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?ESS ORT : BMAS 
BG 

Be z e i chnung des Gese� z es / der Verordnung:  
�rbe��nehmers chu�zG 

� i t :us��nd ige ( s) R e s s ort (s ) : 
BMwA , BMöWuV , SKA , Lancier u .  Geme inden ( l t .  BHAS ) 

Beau�achtungste�i n : 3 . Q .  
Besenl uetermin : 4 • Q .  
Stand : 

RES SORT : 

I::llll. 
BMAS 
BG 

Be z e i chnung d e s  G e s et z e s/der Verordnung: 
LandarbeitsG 

Mitzuständige (s) Res s ortCs) : 

Beautaehtungsterroin : 4 . Q .  
B e s eh l ußtermin : 4 . Q .  
S t a nd : 

RES S ORT : 

� 
BMAS 
BG 

Be z e i chnung des G e s e t z es/der Verordnung; 
Arb e i tsve r f a s sungsG 

� i t zus� � n d ige ( s ) R e s s o rt ( s ) : 

B eau�achtungstermin : 3 . Q .  
Bes e h l ußtermin : 4 . Q .  
S ta nd : 

Refnr : 1 5  

Re fnr : 1 7  

Re fnr : 19 
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�ES SORT : BMAS 
BG 

Ee z e ichnung des Gese�z es/der Verordnung: 
VerbrechensopierG 

M i t zustand ige C s )  Ressor� (s) : 

Beautachtungstermin : 3 . Q .  
Beschlußtermin:  4 . Q .  
S tand : 

RES S ORT : 
� 

BMAS 
BG 

Be z e i chnung des Geset z e s/der Verordnung: 
Arbe ��s z e itG 

Mit z u ständ ige ( s )  Ressort Cs) : 
BMöWV 

Begutachtungsterrnin : 3 . Q .  
B e s c h l ußterrnin : 4 . Q .  
Stand : 

S o z i a l partnerverhandl ungen 

RES S ORT : 
Tvo : 

BMAS 
BG 

Be z e i chnung des Geset z e s/der Verordnung: 
Beh i nderteneinstel l ungsG 

� i t zustand ige ( s )  Ressort ( s) : 

aegu t a chtungs�ermin :  3 . Q .  
Beschlußtermin: 4 . Q .  
Stand : 

Re fnr : � o  

Re fnr : 2 3 

Refnr : 2 6  

III-91 der Beilagen XVIII. GP - Bericht - 02 Hauptdokument (gescanntes Original)50 von 91

www.parlament.gv.at



?'t'S S ORT : BMAS 
BG 

Be z e i ch nung d es Ge s et z es/der Ve rordnuna : 
Anges�ell tenG/ABGB 

� i t :u s�ändige ( s )  Ressort C s) : 

3ecru�a chtungs� ermin : 3 . Q .  
gesch l ußtermin :  4 . Q .  
Stand : 

RES SORT : BMAS 
BG 

Be z e i chnung d e s  Ges etzes/der Verordnung: 

Re fnr : 2 7  

Re fnr : 2 9  

" BG über d i e  S tra f -und Vol l z i ehungsbestimmungen i m  Zusammenhang mit 
d em Arb e i ts z e itG " 

M i t zu st ä nd ige C s )  Ressort(s) : 
BMöWV ( l t �  BMAS ) 

Becruta chtungst e rmin : 3 . Q .  
geschlußt e rm i n : 4 . Q .  
S t and : 

S o z i a l p a rtnerverhandlungen 

RESSORT : 
T.Y9.1. 

BMAS 
BG 

Be z e i chnung des Ge setze s/der Verordnung: 
Arb e i ts ruheG 

M i t z u s � ä nd i cr e ( s l  R e s s o r� ( s l : 
BMoWV 

gecru�a chtungste rm i n : 3 . Q .  
B e s c h l ußte rm 1 n : 4 . Q .  
S t a nd : 

S o z i a l p a r�nervernandlungen 

Refnr : 3 0 

so 
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�ES SORT : 
� 

BMAS 
BG 

3e zeic�nuncr des Gese� z es/der Verordnung: 
�us l anderbeschäftigungsG 

� i t :us�änd ige ( s )  Ressor� ( s) � 

3eautac�t�ngs�ernin : 
5esch l ußte�in : 5 . 5 . 9 2 
Stand : 

RESSORT : 
IYl2.l. 

BMAS 
BG 

Bez eichnung des Ges etze s/der Verordnung: 
li EG uber den Unternehmensubergang" 

M i t zus�ändige ( s )  Ressort(s) : 

Begu�achtungs�ermin: 3 . Q .  
Beschlußternin : 4 . Q .  
Stand : 

RES SORT : 
IYl2.l. 

BMF 
BG 

Be z e l c�nuna des Gesetz es/der Verordnung: 
Kap �'t:a l!:la rktG 

Mit :ustandige C s)  Ressort ( s) : 

Seaut achtunaste rmin : 
Besch lueterni n :  
Stand : 

3GEL 6 2 5 / 9 1  

Re fnr : 2 2 2  

Re fnr : 2 2 3  

Refnr : 3 5  

SI 
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RESSORT : 
T?p :  

3MF 
BG 

Be z e i chnung d e s  Ges etzes/der Verordnung: 
Kap i�a lverkehrssteuerG 

M i t zustand ige ( s) R e s s o�(s) : 

3eautachtungstermin : 
Beschlußtermin : 
Stand : 

RES SORT : 
TYP..:-

BMF 
BG 

3 . - 4 . Q .  

4 . Q .  

Be z e i chnung d e s  Geset z e s/d er Verordnung: 
Vers icherungs s�euerG 

M i t zuständ ige Cs)  Re s s o rt ( s) : 

Beautachtungsterroin :  noch o f f e n  
Beschlußterminj noch o f fen 
Stand : 

RES S ORT : 
T:au. 

BMF 
BG 

Be z eichnung des Gesetzes/der Verordnung: 
Vers �cheru ng s a u f s i chtsG 

M i t zustand ige ( s) Ressort ( s l : 

Beautachtungst ermi n :  2 . Q .  
Besch l ußterm i n : 3 . Q .  
S ta nd : 

Re f nr : 3 a 

Refnr : 3 9 

Re f nr : 4 0  
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�ES S ORT : 
:-''''0 : 

SMF 
SG 

3 e z e i chnung des Gese�z es/der Verordnung:  
SankwesenG 

M i t zuständige {s) Ressort (s) : 

Becrutachtungstermin : 2 . Q .  
Besch l ußtermin : 3 . Q .  
S tand : 

RESSORT : 
Ty'O : 

BMF 
BG 

Be z e i chnung des Gesetzes/der Verordnung: 
Ausgl e�chsabgabenG 

Mit zust änd ige (s) Ressor� ( s) : 
SMwA , BMLF 

Begu�achtungs�ermin : 3 . Q . 
B e s c h l ußterrn i n :  4 . Q . 
S tand : 

RES SORT : 
Ty'O :  

BMF 
BG 

Be z e i chnung d e s  Gese � z e s/der Verordnung: 
S t a rkeG 

M i t z uständ ige ( s)  Ressor� ( s) : 
BMwA , BMLF ( l t .  BMF ) 

Becru � a chtungstermin :  3 . Q .  
B e s c h l ußtermi n : 4 . Q . 
Stand : 

Re fnr : .; 2 

Re fnr : 4 4  

Re fnr : 4 7  

53 

III-91 der Beilagen XVIII. GP - Bericht - 02 Hauptdokument (gescanntes Original)54 von 91

www.parlament.gv.at



R E S S ORT : BMF 
BG 

3e z e l chnuna des Gese�z es/der Verordnung :  
Z ucke rG 

M i t : uständ ige Cs )  Ressort(s) : 
BMwA , 3MLF ( lt .  BMF ) 

Becru�achtungs t e rm i n : 
Beschlußterm i n : 
Stand : 

RESS ORT : 
Tyo : 

BMF 
BG 

3 . Q .  
4 . Q .  

Be z e i chnung d e s  G e se�zes/der Verordnung: 
Dev i senG 

M i t zuständ ige C s )  Ressort Cs) : 

Becrutachtungst errnin :  3 . Q .  
Besch l ußtermin : 4 . Q .  
S tand : 

RES S ORT : 

IYl2.l. 
BMF 
BG 

Be z e i chnuna d e s  G e s e t z e s/der Verordnung :  
1 1  F i n a n zma rktbere ichs G "  

� i � zus�änd iae ( s )  Ressort (s) : 

3eau�achtungstermin : 
Besch l ußt e rm i n : 
S t a nd : 

2 . Q .  
3 . Q .  

Refnr : 4 8  

Re fnr : 2 2 4  

R e f nr : 2 3 2  
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RESSORT : 
,!,·,.o : 

BMGSK 
BG 

g e z e 1 chnung des G e s e� z es/der Verordnung: 
Gen�ecnnikG 

M i t : ustand ige (s )  Ressort ( s) : 
3MWF , 3MUJF ( l t .  BMGSK) , BMAS 

Beau�achtungs�ermin : 3 . Q .  
Besch l ußtermin : 4 . Q .  
S tand : 

Beratungen a u f  Expert enebene 

RES SORT : 
Tyo : 

BMGS K  
BG 

Be z e i chnung d e s  Geset z e s/der Verordnung: 
TabakwarenG 

M i t z us�änd ige (s )  Res sort (s) : 
BMF 

Beautachtungs t e rmin : 3 . Q .  
Beschlußtermin : 4 . Q .  
St and : 

RESSORT: 
TYI2...i.. 

BMGSK 
BG 

Be z e ichnung d e s  G e s e t z es/der Verordnung: 
Arz� eG 

M i t : us �and ige ( s) Res s o r� (s) : 

Beau�achtungste�in : 3 . Q .  
Besch l ußtermin :  4 . Q .  
S tand : 

Re fnr : 2 �  

Refnr : 5 3  

Refnr : 56 
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?ESS ORT : 
I.:i12...:-

3MGSK 
BG 

3 e z e i chnunc des Gese � Z e s/der Verordnuna : 
l I �ed i z inprodukteG " 

� i t = �s�änd ige (s) Res s or� (sl : 

Becu�achtuncs�e� in : 
Beschlußtermin : 
stand : 

RES SORT : 
Ty'O : 

BMGSK 
BG 

3 . Q .  
4 . Q . 

B e z e i chnung des G e s et z e s/d er Verordnung: 
Arzne imittelG 

M i t zuständ ige ( s)  Ressort (sl : 

Beau�achtungstermin : 
Beschlußt ermin : 
S t a nd : 

R E S S ORT : 
Ty'O : 

BMG S K  
B G  

2 . Q .  
3 . Q .  

B e z e i chnung des G e s e t z e s/der Verordnung: 
Apo�hekenG 

� i t z� s � ä n d ige (s)  Res sor� ( s) : 

3ecu�achtungs�ermin :  
B e s cn l u.t3termin : 
S t a nd :  

2 . Q .  
2 . Q .  

Re fnr : 5 i  

Re fnr : 5 8 

Refnr : 6 1  

Sb 
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RES SORT : 
':'yn : 

BMGSK 
BG 

Be z e i chnung des Gesetzes/der Verordnung: 
T ierarz1:eG 

� i t zus1:änd ige f s )  Res s 0rtf s) : 

Beautachtungsterrnin : 3 . Q .  
B e s c h l ußtermin : 4 . Q .  
S t and : 

RES SORT : 
TYl2.l. 

BMGSK 
BG 

Be z e i chnung des Gese1:z es/der Verordnung:  
T i erseuchenG 

M i t zuständ ige f s )  Res s o rt (s ) : 

Beautachtungstermin : 3 . Q .  
Beschlußterrnin : 4 . Q .  
s t a n d : 

I nkra f ttreten erst nach dem 1 . 1 . 1 9 9 3  vorges ehen 

RES SORT : 
Tyn : 

BMGSK 
BG 

Be z e i chnung des Gesetzes/der Verordnung: 
HebarnmenG 

� i t z u s tändige f s )  Ress ort ( s ) : 

Begutachtungstermin : 3 . Q .  
B e s c h l ußtermin : 4 . Q .  
S ta nd : 

OBIG-Studie in Aus a rbeitung 

Re fnr : 5 9  

Refnr : 7 0  

Re fnr : 7 1  
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�ES S ORT : 
:-.,.0 : 

BMGSK 
BG 

3e z e i chnuna d e s  Gese�z es/der �erord�una : 
F l e i s chun�ersuchungsG 

� i t =us�änäige (s)  Ressort fs) : 

Eegu�achtungstermi n : 3 . Q .  
Seschlußternin : 4 . Q .  
Stand : 

RES SORT : 
� 

BMG S K  
B G  

Be z e i chnung des G esetzes/der verordnung: 
Krankenp f l egeG 

M i t zuständ ige (s) Ressort ( s) : 

Beautachtungs�ermin : 2 . Q .  
Beschlußte rm i n : 2 . Q .  
Stand : 

RES SORT : 
� 

BMG S K  
BG 

Be z e i chnung des G e s e� z e s/der Verordnung: 
Rinderl eukos eG 

� i t zust�nd ige (s) Ressort (s) : 

Seauta chtungstermin : 3 . Q .  
Beschlußternin :  4 . Q .  
Stand : 

I nkra ftt=eten e rs� nach dem 1 . 1 . 1 9 9 3  vorgesehen 

Refnr : 7 4  

Re f n r : 7 5  

Re f n r : 7 6  

58 

III-91 der Beilagen XVIII. GP - Bericht - 02 Hauptdokument (gescanntes Original) 59 von 91

www.parlament.gv.at



RESSOR'!' : 
--:"'0 : 

BMGS K  
BG 

Be z e !.c::nuna des G e s e 1: z es/der Herordnung :  
Badernyg l.eneG 

M i t :us�and ige Cs )  Res s o r� Cs) : 

Begu�achtungsterrnin : 3 . -4 . Q .  
Besch lußtermin : 4 . Q .  
Stand : 

Inkra fttreten erS1: nach dem l . l . l9 9 3  vorgesehen 

RESSORT : 
TYl2..:. 

BMGS K  
BG 

Be z e i chnung des G e s e t z e s/der Verordnung: 

?efnr : S O  

Refnr : 2 12 

BG be1:re t fend die Abwehr und Tilgung der Lungenseuche bel. Rindern 

Mitzuständige C s )  Res so rt Cs) : 

Beau1:achtungstermi n : 3 . Q . 
8eschlußtermin : 4 . Q .  
Stand : 

Inkra fttreten erS1: nach dem 1 . 1 .  1 9 9 3  vorgesehen 

RES SORT : 
TYl2..:. 

BMGS K  
BG 

Be z e I chnung des Ges etzes/der Verordnung: 

Refnr : 2 13 

BG uber die Regelung der gehobenen med i z in i sch-techniscnen Dienste 

� i t z u s�and ige ( s )  Res sor�(s) :  

Beautachtungs1:ermin : 
Beschlußterrn i n : 
S tand : 

ln parl amentar . Behandlung 
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�ES SCRT : 
�vo : 

3MGS K  
BG 

Se z e i chnung des Gese�zes/der Verordnung: 
BG Uber na�url iche H e i l vorkommen und Kurorte 

M i t :us�and ige ( s )  Ressort ( s ) : 

Seau�achtungs�erm 1n : 
B e s c h l ußter.:lin : 
S ta nd : 

noch i n  Prü fung 

RES SORT : 

� 
SMI 
BG 

2 . -4 . Q .  
4 . Q .  

Bezeichnung des Ge setzes/der Verordnung; Wa f f enG 

Mitz uständ ige (s )  Resso rt Cs) :  
BmwA ( 1  t .  BMwA ) 

Beguta chtungstermin :  2 . Q .  
Bes chlußtermin: 3 . 0 .  
S t a n d : 

RES S ORT :  
� 

BMI 
BG 

B e z e i chnuna des G e s e t z e s/der Verordnung: 
S ch i e ß - und S prengmitte l G  

� i t z u st ä ndige ( sl  Re s s o r� ( s) : 
BMwA ( 1  t .  BMwA ) 

Beau � a chtunas�ermin : 2 . Q .  
Be s c h l  ußt e rm i n : 3 .  Q .  
S t a nd : 

Re fnr : 2 3 0 

Re fnr : 9 1  

Refnr : 9 3  

(0 
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�ESS ORT : BMI 
BG 

Be z e i chnung des Gese�z es/der Verordnung:  
?remdenG 

� it 3� s tänd ige ( s) Res sor� (s) : 

Beau � a chtungstermin : 2 . Q .  
3e s c h l ußtermin : 3 . Q .  
Stand : 

RES SORT : 
IYQ..i. 

BM3 
BG 

Be z e i chnung des Geset z e s/der Verordnung: 
" Re chtsanwa ltsG" 

M i t z u ständ ige C s )  Res s ort ( s )  i 

Begutachtungstermin: 
Besc hlußtermin: 0 6 / 9 2  
S t a nd :  

RES S ORT : 
Tvp :  

BMJ 
BG 

Bez eichnung des Ges etzes/der Verordnung: 
Urheberrechts G 

M i t z u s �änd ige (s) Res sort ( s) : 

Beau � a chtungste�in : 
Bes c h l ußterm i n : 0 6/ 9 2  
S t a n d : 

Re fnr : 9 4  

Refnr : 9 5  

Re fnr : 9 6  

6 /  
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:::=: S S ORT : BMJ 
BG 

3 e z e i chnung des Gesetz es/d er Verordnung:  
ProdukthaftungsG 

� i t =�s�ändige ( s )  Ressort (s ) : 

3eau�achtungstermin :  
Be schlußtermin: 06/92 
S ta nd : 

RESS ORT : 
� 

BMJ 
BG 

Be ze i chnung des Gesetzes/der Verordnung: 
Konsumen�enschutzG 

M i t z u s t ä n d ige ( s )  Ressort (s) : 

Beautachtungsterm i n : 
Besch l ußtermi n : 0 6/ 9 2  
S t a n d : 

RES S ORT : 

� 
BMJ 
BG 

Be z e i c hnung des Gese� z es/der Verordnung: 
Hand e l sver�reterG 

� i t z u s � ä n d ige ( s )  Ressort (s ) : 

Becru�a chtungs�e rmi n : 
3esch l ußt e rm i n : 1 0 . 6 . 9 2 
S t a nd : 

Refn r :  9 7  

Refnr : 9 8  

Re fnr : 9 9  

6"2 
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RESSORT : 
Tyt) : 

3MJ 
EG 

Be z e i chnuna des G e s e � z e s/der Ve rordnung: 

Refnr : 2 3 1  

BG ub . in� . Vers i cherungver�ragsrecht für den europ . � i rtscha ftsrau 

Mit =uständige C s) Res s or;C s ) : 

Begu�achtungsternin: abgeschlossen 
Beschlußte�in : 0 6/ 9 2  
Stand : 

RESS ORT : 

� 
BMLF 
BG 

Be z e ichnung des Geset z es/der Verordnung: 
We inG 

M it zu ständ ige ( s )  R e s s o r� ( s) : 
BMGS K  ( l t . BMGSK)  

Begu�achtungsterrnin : 3 . Q .  
Beschlußtermin : 4 . Q .  
Stand : 

RESSORT : 

� 
BMLF 
BG 

Be z e i chnung des Geset z e s/der Verordnung: 
P f l an z enschut zmitt e l G  

M i t zu s�änd ige (s) R e s s o rt C s) : 
BMGS K :  BMUK ( l t .  BMLF ) 

Begutach�ungsterrnin: 3 . Q .  
Besch l ußte�in : 4 . Q .  
Stand : 

Refnr : 109 

Refnr : 1 1 3  
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RES S ORT : SMLF 
BG 

3 e z e i chnung des Gesetzes/der ?erordnung: 
rorS1:G 

� i t = us1:ändige ( s )  Res s ort C s ) : 

Beau1:ach1:ungs1:erm i n : 3 . Q .  
B e s ch l ußtermin : 4 . Q .  
S tand : 

RESS ORT: 
Tyo : 

BMLF 
BG 

Be z e i chnung des Gese1:z es/der Verordnung: 
FuttermittelG 

Mit zuständige Cs )  Res s ort C s ) : 

Begutachtungsterroin : abgeschlossen 
B e s chlußtermin : 2 . Q .  
Stand : 

RES S ORT : 

� 
BMLF 
BG 

Be z e i chnung des Geset z e s/der Verordnung: 
DungemittelG 

M i t z u s t ändige ( s )  Re s s ort C s ) : 
BMG S K  ( l t .  BMGS K )  

Beguta chtungst e � i n : 2 . Q .  
Beschlußtermin : 3 . Q .  
S t and : 

Refn:- : � � 4  

Refnr : 118 

Refnr : 119 
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i ?-='�SORT : 
� 

3MUJF 
3G 

3 e z e i chnung des Gese� z e s/der Verordnung: 
Ch emikal i enG 

� it = u s�änd ige (s )  Res sor� C s) : 
BMGSK ( l t .  BMGSK )  

3egu�achtungs�ermin : 
Besc h l ußterm in : 2 6 . 5 . 9 2 
S tand : 

R.ESS ORT : 
'!'yo : 

BMUJF 
BG 

3e z e i chnung d e s  Gese�zes/der Verordnung: 
Umwel tinformationsG 

M i t z u s t ändige (s) Res sort C s ) : 

Beauta chtungstermin : abgeschlossen 
3eschlußtermin : 2 . - 3 . Q .  
S �and : 

RES S ORT : 
'Typ :  

BMUJF 
BG 

3 e z e i chnung d e s  Gesetz es/der Verordnung: 
Ab f a l lw � rtscha ftsG 

� i t z u s � ä nd ige ( s )  Res s or� Cs) : 

3eau � a chtungs t e rmin : abgeschlossen 
B e s ch l ußterroin :  2 . - 3  Q . 
S tand : 

Refnr : 1 2 4  

Refnr : 1 2 5  

Refnr : 1 2 6  

GS 
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?ESSORT : 

� 
BMUJ'F 
BG 

Be z e i chnung des Gesetzes/der Verordnung: 
I��ss ionsschu�zG 

� i tzus�änd ige ( s )  Ressor� (s) : 
BI1LF 

Beou�a c htungs t erm i n :  2 . Q .  
Besch l ußt e rm i n : 3 . Q .  
S tand : 

RESSORT; 
Tyo : 

BMOJF 
BG 

Be z e i chnung des Geset z es/der Verordnung: 
Urnwe1 tver�ragl i chke itsprUfungsG 

M i t zuständ ige ( s )  Ressort (s) : 

Begutachtungst ermin : 
Besch l ußt e rrn in : 2 1 . 1 0 . 9 1 
St and : 

RESS ORT : 
T'{'O : 

BMOK 
BG 

B e z e l chnung des Gese�z es/der Verordnung: 
Landes lehrer- DienstrechtsG . 

M i t zus�änd ige (s )  Ressort (s) : 
BKA 

Begu�a chtungs t e rm i n : 3 . Q .  
Besch l ußt e rrn i n : 4 . Q .  
S tand : 

Refnr : 1 2 7  

Refnr : 1 2 9  

Refnr : 1 3 3  
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RESSOR'!' : 
T?p : 

BMUK 
BG 

Be z e i chnung des Gesetz es/der Verordnung: 
Privat:schulG 

Mit zust:and ige ( s )  R e s s ort(s) :  

Begutachtungstermin :  3 . Q .  
Beschlußte rmin : 4 . Q .  
Stand : 

RES SORT : 
Tyn : 

BMUK 
BG 

Be z e i chnung des Geset z e s/der Verordnung: 
S Chul organ i s a t i onsG 

Mitzust:ändige ( s )  Re s s ort(s) : 

Beautachtungstermin : noch o ffen 
Beschlußtermin : noch o f fen 
S tand : 

w ird geprüft 

RES S OR'!' : 
I.vl21. 

BMUK 
BG 

Be z e ichnung d e s  G e set:zes/der Verordnung: 
S chulpfl i chtG 

Mit zustand ige ( s )  R e s s ort (s) : 

Beautachtungstermin : noch o ffen 
Beschlußtermin : noch o ffen 
Stand : 

w i rd geprüft 

Refnr : 1 3 6  

Re fnr : 1 3 7  

Refnr : 1 3 8  
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�ESSORT : SMUK 
BG 

Be z e i chnung des G e s e � z es/der Verordnung: 
Schul erbe ihi l f enG 

Xit:�ständige (s) Ressortfs) : 

Beau�achtungstermin : 3 . Q .  
Bescnlußtermin : 4 . Q . 
Stand : 

RES SORT : 
Tyo : 

BMUK , BMWF 
BG 

Bezeichnung des Gesetzes/der Verordnuna; 
I I BG übe r  d ie E inrichtung von Fachakademien " 

M i t z uständ ige ( s) Ressort (s ) : 

Begu�achtungstermin : 3 . Q .  
Besch lußtermi n : 4 . Q .  
C: �  

• 
... � a !1 a : 

RESSORT : 
IYl2..:.. 

BMWA 
BG 

Be z e i chnung des G e s e� z e s/der Verordnung: 
" EWR-Wettbewerbs G "  

M i t zustand ige ( s )  Ressor� ( s ) : 

Begutachtungstermin : 3 . Q .  
B e schlußtermin : 4 . Q .  
Stand : 

Refnr : 2 2 5  

Refnr : 1 3 4  

Refnr : 1 0 0  
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;:(ESS ORT : 

� 
BMwA 
BG 

3e z e i chnung des Gesetz es/der Verordnung :  
PatentanwaltsG 

�it zuständ ige ( s) Ressort ( s) : 

Begutachtungstermin : ab 1 8 . 5 . 9 2 
Beschlußte rmin: 3 . Q .  
Stand : 

RESSORT : 
IYI;L;.. 

BMwA 
BG 

B e z e ichnung des Gesetzes/der Verordnung: 
MarkenschutzG 

Mitzuständige C s )  Ressort(s) ; 

Begutachtungsterrnin; 
Besch l ußt ermin : 
S t and : 

in parl amentarischer Behandlung 

RES S ORT : 
Tvp :  

BMwA 
BG 

Be z e i chnuna d e s  Gesetz es/der Verordnung; 
Akkre d i t i e rungsG 

M i t z u ständ ige ( s )  Ressort (s) : 

Begutachtungs t ermin :  
Besch l ußtermin : 1 2 . 5 . 1 9 9 2  
Stand : 

Refnr : 1 5 4  

Refnr : 1 5 5  

Refnr : 1 5 6  
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RESS ORT : 
'!'"lp : 

BMwA 
BG 

Be z e ichnuna des Gesetzes/der Verordnung: 
UWG 

Mi� zus�änd ige (s )  Res s o r� (s) : 

Beau�achtungs�e�in : noch offen 
Beschlußt e rm i n : noch offen 
Stand : 

Refnr : 1 5 8  

l t . Verf a s sungsd ienst Anpassungsbedarf ( irreführende Werbung ) 

RES SORT : 
IY.P1. 

BMwA 
BG 

Be z e i chnung des Gesetzes/der Verordnung: 
Beru f s ausb i l dungsG 

Mit zuständige (s )  Ressort ( s) : 

Beau�achtungs termin : abgeschlossen 
Bes chlußt e rm i n : 3 . Q .  
Stand : 

RESSORT : 
l:Yl2...;.. 

BMwA 
BG 

Be z e ichnung des G e s e tzes/der Verordnung :  
AUß enhandel sG 

Mit zus�änd ige ( s )  Res s o rt ( s) : 

Begutachtungs t erroin :  
Beschlußt ermin: 2 . 6 . 9 2 
S tand : 

Re fnr : 159 

Fefnr : 160  

-10 
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· 1 RESSORT : 
T'lo : 

5MwA 
aG 

Be z e i chnung des G e s e � z es/der �erordnung: 

Kes s e l G  

M i t : us�änd ige ( s) Res s ort (s) : 

Beau�ac�tungs�e rrn i n : 
Bescnlußt ermin : 
S t and : 

BGBl . �lr . 2 1 1/ 9 2  

RESSORT : 
Tyo : 

BMwA 
BG 

Be z e i chnung d e s  G e s e � z e s/der Ve rordnung: 
E l ektro�ech n i kG 

Mit zuständige ( s)  Ress ort ( s) : 

Begu�achtungstermin : abgeschlossen 
Besch lußtermin : 3 . Q .  
Stand : 

RESSORT : 
TYl2..:. 

BMwA 
BG 

Be z e i chnung des G e s e� z e s/der Verordnung: 
Z iv i l t echn ike rkammerG 

M i t zus�and iae ( s )  R e s s o rt ( s ) : 

Beau�achtungs � e rm i n :  
Besch l ußtermin : 5 . 5 . 9 2 
Stand : 

Re fnr : : 6 1  

Refnr : 1 6 6  

Refnr : 1 6 7  

� I  
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?-='S SORT : BMwA 
3G 

3 e z e i chnuna des Gese� z es/der Verordnung: 
Wir�scha fts�reuhanderberu fsordnung 

:-! it zuständ ige Cs) Res so� C s ) : 

3eau�achtungstermin : 
B e s c n l ußtermin : 
S t a nd : 

RES S ORT : 
Tvp :  

BMwA 
BG 

2 . Q .  
3 . Q . 

3 e z e i chnung des Gesetzes/der Verordnung: 
Darnp fkesselbe�riebsG 

� i t z uständ ige Cs) Ressort ( s) : 

Beautachtungstermi n : 
B e s c h l ußte rrn i n : 
S tand : 

BGB1 . Nr . 2 12 / 9 2  

RES S ORT : 
'!'vo : 

BMwA 
BG 

B e z e l chnung des Gesetz e s/der Verordnung: 
Maß - und E ichG 

� i � zu s t a nd ige ( s)  Ressort (s ) : 

Beauta chtungsterrnin : 
B e s c h l ußterrnl.n : 
S t and : 

BGB 1 . !lr . 2 1 3 / 9 2  

Refnr : 1 6 9  

Refnr: 172  

Re fnr : 1 7 5  
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?{ES SORT : 
:''lP :  

BMwA 
BG 

3ez e ichnung des Gese�z es/der Verordnung: 
Z iviltechnikerG 

Mitzuständ ige Cs) Res s ottCs) i 

Begutachtungstermin :  
Beschlußtermin: 5 . 5 . 9 2 
Stand : 

RESSORT :  
IYl2..i. 

BMwA 
BG 

Bez eichnung des Gesetz es/der Verordnung: 
Gewerbeordnung und VOen 

Mitzuständige Cs) Ressort Cs) : 

Refnr : 1 8 2  

Refnr : 1 8 4  

BMAS , BMJ ( für ange führ�e RL , j edoch kein einvernehml . Ministervor­
trag lt . BMwA ) , BMGSK ( l t .  BMGSK)  

Begu�achtungstermin; abgeschlossen 
Beschlußterm in: 4 . Q .  
S tand : 

RESSORT : 
I:ll2l. 

BMwA 
BG 

Be z e ichnunq des Gesetz es/der Verordnung: 
BundeswonnungsG 

�it zus�änd ige C s )  Res s o rtCs) : 

3eautachtungstermin : 
Beschlußtermin : 
Stand : 

in parl amentarischer Behandlung 

Refnr : 1 9 3  
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RES SORT : 

I:m..;.. 
BMwA 
BG 

Be z e i chnung des G e s e� z e s/der Verordnung:  
" EWR-rtechts anpassungsG" 

Mit zuständige Cs )  R ess ortCs) : 

Beau�a chtungs t erm i n : 2 . Q .  
Beschlußterminj 3 . Q .  
Stand : 

RES SORT : 
1:Ll2l. 

BMwA 
BG 

Bezeichnung des Gesetzes/der Verordnung: 
Mus�erschutz G  

Mit zuständige C s )  Ressort C s) : 

Begutachtungs t e rm i n : ab 18 . 5 . 9 2 
Besch lußt e rm i n : 3 . Q .  
Stand : 

RESSORT : 
1:Ll2l. 

BMwA/ BMGSK 
BG 

Be z e i chnuna d e s  G e s e t z es/der Verordnung:  
Pre isaus z e ichnungsG 

M i t zus�änd ige C s )  R e s s o rt (s ) : 

Begu�a chtungs t erm i n : 
Besch l ußte rmin : 
S tand : 

BGB l . Nr . 1 4 6 / 9 2  

Re fnr : 2 3 3  

Refnr : 2 3 4  

Refnr : 1 9 6  
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RES SORT : 
1'vp:  

9MWF 
BG 

3e z e i ch�ung des Ges e t z es/der Verordnung : 
S tud ienforderungs G 

� i tzust änd ige Csl Res s 0rtCsl i 
BMGSK ( lt .  BMGSK) , BMUK ( lt .  BMWF ) 

Beauta chtungsterrnin : 
Beschlußtermin: 5 . 5 . 9 2 
St and : 

RES SORT : 
� 

BMWF 
BG 

Be z eichnung des Geset z e s/der Verordnung: 
Allgemeines Hoch schul-StudienG 

Mitzuständige (sl Ress0rtCsl :  

Begutachtungstermin : 
Beschlußtermin : 2 8 . 4 . 9 2  
S tand : 

RESS ORT : 
� 

BMWF 
BG 

Be z e i chnuna des G e s et z es/der Verordnung: 
Akadem l e -Organ l s a � ionsG 

M i t z u s t a n d ige ( s )  Res s o rt Cs ) : 

Begutachtungstermin :  2 . Q .  
B e s ch l ußtermin :  3 . Q .  
Stand : 

Refnr : 1 4 1 

Re fnr : 1 4 5  

Re fnr : 1 4 6  
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RES SORT : 
T'/o : 

BMWF 
BG 

Be z e i chnung des Gese�z e s/d er Verordnung: 
Forschungsorganisa�ionsG 

� i t zuständige (s)  Res s o rt (s ) : 

Begu�achtungst ermin : abgeschlossen 
B e s c h l ußtermin :  0 6/ 9 2  
Stand : 

RES SORT : 
TYl2.l. 

BMWF 
BG 

Be z e i chnuna des Geset z e s/der Verordnung: 
Forschungs förderungsG 

M i t z u ständige (s)  Ressort Cs) : 

Begutachtungstermin : abgeschl ossen 
B e s c h l ußtermin :  0 6 / 9 2  
S t a n d : 

RES S ORT : 
� 

BMWF 
BG 

Be z e ichnung d e s  Gese� z es/der verordnung: 
Hochschul -TaxenG 

� i t z u s�änd ige ( s )  Ressort ( s ) : 

Beau�achtungs�ermin : 
B e s c h l ußtermin: 2 2 . 4 . 9 2 
S t a n d : 

Re fnr :  1 4 7  

Refnr : 1 4 9  

Refnr : 1 5 0  

III-91 der Beilagen XVIII. GP - Bericht - 02 Hauptdokument (gescanntes Original) 77 von 91

www.parlament.gv.at



�ESS ORT : 
-:'vp : 

BMWF 
BG 

3 e z e i chnung des Gese� z es/der Verordnung: 
Kunsthochschu l - Studi enG 

� i t z u ständige ( s )  Ressort f s) : 

Beau�achtungstermin : 3 . Q .  
Beschlußtermin : 4 . Q .  
Stand : 

RESS ORT : 
� 

BMWF 
BG 

Be z eichnung des Gesetzes/der Verordnung: 
Univers itäts -organ�sationsG 

Mit z u st ändige Cs) Ress0rtCs) : 

Begu t a chtungstermin : 2 . Q .  
Beschl ußtermin: 3 • Q .  
Stand : 

RESS ORT : 
IYlll. 

BMWF 
BG 

B e z e ichnung des Gesetzes/der Verordnung; 
Kunsthcchschul -organisationsG 

� i t zu s tä nd ige ( s )  Res sor� C s) : 

Beautachtungs t e rm in : 2 . Q . 
B e s c h l ußtermi n : 3 . Q .  
Stand : 

Refnr : 1 5 1  

Refnr : 1 5 2  

Refnr : 1 5 3  
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RESSORT : 

� 
BMöWV 
BG 

Bez eichnung d e s  Ges e t z e s/der Verordnung: 
Gu�erbe iörderungsG 

Mitzuständ ige Cs )  R e s s o rt (s) : 
BKA-aSTAT 

Begutachtungst ermin :  
Besch lußtermin :  
Stand : 

in parl amentarischer Behandlung 

RESSORT : 
� 

BMöWV 
BG 

Bez eichnung d e s  G e s e t z e s/der Verordnung:  
GelegenheitsverkehrsG 

M i t zu ständ ige (s )  R e s s o rt (s) : 

Beautachtungstermin : 2 . Q .  
Besch lußte rm i n : 3 . Q .  
S tand : 

RESSORT : 
� 

BMöWV 
BG 

Be z e i chnung d e s  G e s e t z e s/der Verordnung:  
Krait fahrl in ienG 

Mit zus�and ige ( s )  R e s s o rt (s) : 

Beauta chtungs t e rm i n : 2 . Q .  
Beschlußtermin : 3 . Q .  
Stand : 

Refnr : 1 9 7  

Refnr : 1 9 8  

Re fnr : 1 9 9  

III-91 der Beilagen XVIII. GP - Bericht - 02 Hauptdokument (gescanntes Original) 79 von 91

www.parlament.gv.at



RES SORT : 
Tvo : 

8MöWV 
BG 

3 e z e i chnuncr des Gese� z e s/der Verordnung: 
"Tel ekommunika�ions G "  

M i t z u ständige ( s )  R e s s o rt ( s) : 
BKA , BMF 

Becrutachtungsterm i n : 2 . Q .  
Beschlußterrnin : 3 . Q .  
Stand : 

RES S ORT :  
Tyo : 

BMöWV 
BG 

B e z e i chnung des Gesetz e s/der Verordnung: 
BundesoahnG 

M i t z uständige (s)  Res so rt ( s) : 

Beauta chtungsterm i n : abgesch l o ssen 
Beschlußterroin : o f fen 
Stand : 

RES S ORT : 

TY!2l. 
BMöWV 
BG 

B e z e i chnuncr des Gesetzes/der Verordnung: 
Kra f t fahrG 

� i t z uständige (s) Res s o rt ( s ) : 
BMAS ( l t . BMöWV f . 3 8 2 0/ 8 5  u . 3 8 2 1/ 8 5 )  

Begutachtungste rrn i n : 
B e s ch l ußt errni n : 
S ta nd : 

i n  parlamentarischer Behandlung 

�efnr : 2 0 0  

Refnr : 2 0 2  

Refnr : 2 0 5  
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�ESS ORT : 
'!'vn : 

BMoWV 
BG 

Be z e i chnung des Gesetz e s/der Verordnung: 
B innenschi f f sverkehrsG 

M i t z u ständ ige Cs)  Res sort Cs) : 
BKA-OSTAT 

Begutachtungstermin : noch o f f e n  
B e s c h l ußtermin : noch o f f e n  
S t and : 

w i rd gep rüft 

RES S ORT : 

IY1l:.. 
BMöWV 
BG 

Be z e i chnung des Geset z e s/der Verordnung :  
Roh r l e itungsG 

M i t z u s t ä ndige Cs )  Res s ortC s ) : 

Beautachtungstermin :  ab 9 . 6 . 9 2  
B e s ch l ußtermin: 3 . -4 . Q .  
S t a n d : 

Refnr : 2 0 8 

Refnr : 2 0 9 

80 
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- 8 1  -

BEILAGE A 

November 1 9 9 1  

Aide-Memoire 

Mit der Übermittlung der Stellungnahme der EG-Kommiss ion an den Rat 

sind die österreichischen Bemühungen um den Beitritt zur Europäischen 

Gemeinschaft in ein neues Stadium getreten . Gleichzeitig bef inden 

s ich die Regierungskonferenzen über die S chaf fung der Wirtscha fts­

und Währungsunion und der pol iti schen Union in ihrer entscheidenden 

Phase . österrei ch erachtet daher den Z eitpunkt für geeignet , einige 

überlegungen in diesem Zusammenhang darzulegen . 

Inhalt und S chlußfolgerungen der Stellungnahme der Kommission 

bestätigen die besondere Qua l i f ikation österreichs , Mitgl ied der 

Europäischen Gemeinschaft zu werden . Die Kommiss ion betont den hohen 

Grad der schon heute bestehenden wirtschaftl ichen Integration 

österreichs in die Gemeinschaft . S ie unterstreicht , daß der Be itritt 

Österreichs im Lichte seiner wirtschaftl i chen Leistungskra ft einen 

Gewinn für d i e  Gemeinschaft darstel len wird , erkennt j edoch ebenfa l l s  

an , daß der Nut z en , der daraus erwachsen würde , über die 

wirtschaft l i che Dimension hinausgeht . Dort wo die Kommission auf 

Probl eme hinwe ist , z e igt sie s ich gleichzeitig zuvers ichtl ich , daß 

diese im Zuge der Beitrittsverhandlungen gelöst werden können . 

österreich fühlt s ich durch die Stellungnahme der Kommiss ion in der 

überz eugung bestätigt , daß seine Aufnahme in den Kreis der 

EG-Mitgl i edstaaten der Logik der europäischen Entwicklung entspricht . 

Durch die tie fgrei fenden Veränderungen der pol itischen Landscha ft auf 

unserem Kontinent ist die Europäi schen Gemeinschaft zum 

Gravitation s z entrum europä ischer Pol itik und zum Bezugspunkt für alle 

europäischen Staaten geworden . Die Gemeinschaft steht heute vor der 

großen Heraus forderung der pol itischen , soz ialen und wirtscha ftl ichen 

Entwicklung und Stab i l isierung der neuen Demokratien Zentra l- und 
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osteuropas . österreich kann hiezu wirtschaftl ich aber auch aufgrund 

seiner historisch gewachsenen Bez iehungen zu diesem Raum einen 

wertvol len Beitrag leisten . 

Durch die Entwicklungen der letzten Jahre s ind wohl frühere 

Bedrohungen weggefallen , gleichzeitig j edoch auch neue Ris iken 

entstanden . Zwischen dem fundamentalen Interesse Österreichs an 

Stabil ität und S icherheit in Europa und dem S treben der Geme inscha ft , 

die europäische Einigung voranzutreiben und s ich geeignete Strukturen 

und I nstrumente für die Erfüllung ihrer s i cherheits- und 

friedenspol itischen Aufgaben in Europa zu schaffen , besteht 

Übereinstimmung . österreich ist sich bewußt , daß die S icherhe it 

Europas auch die seine ist . Es sieht daher insbesondere in den 

Bemühungen um e ine gemeinsame Außen- und S icherheitspol itik im Rahmen 

der politischen Union e inen essentiellen Beitrag zur Gewährleistung 

der europäischen S icherheit . 

Die obj ektiven Verflechtungen , die unsere Zeit prägen , erlauben kein 

Abseitsstehen . S icherheit kann daher heute nur durch Sol idarität und 

gemeinsame Anstrengungen gewährleistet werden . N icht nur 

wirtschaftl icher Fortschritt und der S chutz der Umwelt , sondern auch 

die S icherheit müssen heute im Verbund mit anderen gesucht werden . 

Diese Überlegungen waren schon bisher Leitl inien für die 

österreichische Haltung in den verschiedenen europäischen Foren . 

österreich ist bere it ,  seine S icherheitspol itik in einen europä ischen 

Rahmen zu stel len und daher an der Schaf fung und dem Funktionieren 

eines zukünftigen europäischen Sicherheitssystems innerhalb der 

Gemeinschaft und über diese hinaus mitzuarbeiten . österreich ist sich 

bewußt , daß s ich daraus Verpfl ichtungen e rgeben werden und ist 

bereit , sich dieser Heraus forderung zu stellen . S e ine Mitarbeit wird 

von den Grundsätzen der Sol idarität und der Lastenteilung geleitet 

sein . 

Die Gemeinschaft ist konzeptiv auf ihre Fortentwicklung angel egt ; die 

europäische I ntegration stellt einen in die Zukunft gerichteten , 

dynamischen Prozeß dar . Das sol idarische Mitwirken am Prozeß der 

europäischen Einigung l iegt sowohl in der europäischen Berufung 

österreichs als auch in seinem konkreten pol itischen I nteresse 
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begründet . österreich wird daher als Mitgl ied der Europäischen 

Gemeinschaft die Weiterentwicklung und Vertiefung der Strukturen der 

Gemeinschaft keinesfalls behindern , sondern nach Kräften fördern . 

österreich , welches bereits vor mehr als zwei Jahren , am 17 . Jul i 

1 9 8 9  seinen Beitrittsantrag gestellt hat , strebt die frühestmögliche 

Verwirkl ichung seiner Mitgl iedschaft in der Europäischen Gemeinschaft 

an . Daraus ergibt s ich ein dringendes Interesse an einer raschen 

Eröffnung der Beitrittsverhandlungen .  österreich bringt daher d i e  

Hoffnung zum Ausdruck ,  daß nach Vorl iegen der Ergebni s se der 

Regierungskonferenzen der Rat der Europäischen Gemeinschaft 

raschestmögl ich die erforderl ichen Beschlüsse faßt , um den Prozeß der 

Beitrittsverhandlungen noch im Laufe des kommenden Jahres einleiten 

zu können . österreich wäre der • . • •  Regierung verbunden , wenn sie es 

in diesem Anl iegen unterstütz en würde . 
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BEI LAGE B 

Erkl ärung des Bundesmini sters für Auswärt ige Angel egenhe iten , 

Dr Alois Mocke anläß l i ch der Unterz e ichung 

des Vertrags über die Europäische Union am 7 . 2 . 199 2 

Auch für österreich ist die heute in Maastricht statt f indende 

Unterzeichnung des Vertrags über die Europäische Union ein 

bedeutendes Ereignis . Durch d iesen Vertrag wird der europä ische 

Einigungsproz eß um einen wesentl ichen qual itativen Schritt 

weitergebracht . Die dadurch erz ielte Stärkung der Gemeinschaft 

entspricht auch den Interessen des Beitrittskandidaten österre ich . 

österreich wird einer Gemeinschaft beitreten , die nunmehr e inen 

höheren Grad an Einigkeit und E f f ektivität erreicht hat und damit 

auch ihrer neuen Verantwortung für Gesamteuropa besser entsprechen 

kann . 

Durch den Vertrag werden die Zuständigkeiten der Gemeinschaft den 

gewachsenen Herausforderungen angepaßt . Während neue Bereiche in die 

Integration einbez ogen werden , wird g l e ichz eitig das 

Subs idiaritätsprinz ip a l s  tragender Grundsatz verankert und die 

reg iona le Dimens ion der Integration gestärkt . Die E f fektivität der 

Gemeinscha fts institutionen wird durch strukturel l e  Re formen erhöht ; 

ihre demokratische Legitimität durch den Ausbau der Rechte des 

europä ischen Parlaments gefestigt . 

Österreich begrüßt die Vereinbarungen über die Wirtscha fts- und 

Währungsunion . Die kl are Perspektive der Einführung e iner geme insamen 

europ ä ischen Währung noch in diesem Jahrzehnt wird der 

wirtscha ftl ichen Integration starke Impul se geben und damit zu 

größerem Wohl stand für a l l e  Europäer beitragen . österre ich ist 

befriedigt darüber , daß die gemeinsame Währungspol itik der 

Geme inscha ft - wie schon b i sher die österreichische - von 
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stabil itätspol it ischen Grundsätzen geprägt sein wird . Da österre ich 

zu den staaten zählt , die schon heute die wirtscha ftl ichen Kriterien 

der Währungsunion erfül len , wird sein Beitritt zur planmäßigen 

Erreichung des Z ieles der Währungsunion beitragen . Als 

Netto-Beitrags z ahler wird österreich aber auch die Fähigkeit der 

Gemeinscha ft erhöhen , die wirtschaftl ichen und soz ialen Kohäs ion 

zwischen den Mitg l iedstaaten zu fördern . 

Besondere Bedeutung mißt österreich auch den Bestimmungen des 

Vertrages über die Gemeinsame Außen- und S icherheitspol itik bei . Die 

darin vorgesehene systematische Zusammenarbeit der Mitgliedstaaten , 

die Formulierung gemeinsamer positionen zu bestimmten Fragen und die 

Durchführung gemeinsamer Aktionen werden es der Gemeinscha ft 

erle ichtern , ihre Rolle als Stabi l itätsanker für a l l e  europäischen 

staaten wirkungsvol l  wahrzunehmen ,  aber auch das Gewicht Europas im 

globalen Zusammenhang zum Tragen zu bringen . österreich hat nicht nur 

ein vitales Interesse daran , daß die Gemeinscha ft diesen 

Heraus forderungen gerecht wird . Als EG-Mitgliedstaat wird es auch 

aufgrund seiner historisch gewachsenen Bez iehungen zu Zentra l- und 

osteuropa e inen wichtigen Beitrag zur Bewältigung der 

gesamteuropäischen Aufgabe der Gemeinschaft leisten können . Es wird 

daher aktiv und sol idarisch an der gemeinsamen Außen- und 

s i cherhe itspo l itik der Gemeinschaft teilnehmen . 

österreich s ieht die im Vertrag vorgesehene geme insame 

S icherheitspol it ik , einschl ießl ich ihrer Entwicklungsperspekt iven , 

als ein wichtiges Element der Bemühungen um die Schaf fung eines 

dauerha ften und stabilen europäischen S i cherheitssystems , beruhend 

auf gemeinsamen Werten und Verpflichtungen . österreich geht davon 

aus , daß ein derartiges System , wenn es die S icherheit gegenüber 

Bedrohungen unseres Kontinents von innen und von außen glaubha ft 

gewährle isten sol l , auch Vorkehrungen für die Abwehr von Aggressionen 

und Rechtsbrüchen umfassen muß . österreich ist bereit , am Aufbau und 

am Funktionieren e ines derartigen S icherheitssystems im Rahmen der 

Gemeinschaft und über diese hinaus sol idarisch mitzuwirken . 

österreich ist s ich bewußt , daß s ich daraus Verpflichtungen ergeben 

werden und ist bere it , s ich dieser Heraus forderung zu stellen . Es tut 

dies in seinem e igenen sicherheitspolitischen I nteresse . Denn Europas 
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S icherheit ist auch österreichs Sicherheit . Und diese kann in einem 

Europa ohne Blöcke , in einer zeit zunehmender wechselseitiger 

Abhängigkeiten nicht mehr durch Abseitsstehen , sondern nur durch 

sol idarisches Verhalten und gemeinsames Handeln gewährleistet werden . 

Die Gemeinschaft hat den erfolgreichen Abschluß der beiden 

Regierungskonferenzen über die Pol itische Union und die Wirtscha fts­

und währungsunion als Voraussetzung für die Aufnahme von 

Beitrittsverhandlungen mit österreich betrachtet . Mit der 

Unterze ichung des Vertrags über die Europäi sche Union sol lte nun der 

Zeitpunkt gekommen sein , den Verhandlungsprozeß ehest einzuleiten . 

österreich hof ft , daß der Rat der Europäischen Gemeinschaft 

raschestmögl ich die erforderl ichen Beschlüsse fassen wird . 
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BEILAGE C 

Juni 1 9 9 2  

Aide-Memoire 

Der Europäische Rat hat bei seiner Tagung in Maastricht am 9 .  und 

1 0 .  Dezember 1 9 9 1  festgestellt , daß Beitrittsverhandlungen zur 

Europäischen Union beginnen können , sobald die Gemeinschaft ihre 

Verhandlungen über E igenmittel und damit zusammenhängende Fragen 1 9 9 2  

abgeschlossen hat . Ferner wurde d i e  Kommission e ingel aden , einen 

Bericht über die Impl ikationen der Erweiterung der Tagung des 

Europäischen Rates in Lissabon im Juni 1 9 9 2  vorzulegen . wenige Wochen 

vor dieser Tagung erachtet österreich den Zeitpunkt für gekommen ,  

seine position nochmals darzulegen und zu prä z i s ieren . 

österreich begrüßt es , daß der Vertrag über die Europäische Union das 

Recht j edes europäischen staates bestätigt , die Mitgl iedschaft in der 

Europäischen Union anzustreben . Es teilt die Meinung , daß die 

Erweiterung schrittweise erfolgen müsse , und daß die Bereitschaft und 

Fähigkeit eines Landes , den gemeinschaftlichen " acquis " zu übernehmen 

und zur Erfül lung der Z iele der Europäischen Union bei zutragen , ein 

entsche idendes Kriterium für die Aufnahme in die Union darste l lt . 

In diesem Zusammenhang möchte österreich auf folgende Aspekte 

hinweisen : 

österre ich hat seinen Antrag auf Mitgl iedscha ft in der 

Europäischen Gemeinschaft vor fast drei Jahren , am 17 . Jul i 1 9 8 9 , 

gestel l t , also vor den fundamentalen Veränderungen der pol itischen 

Landscha ft Europas . Dieser Zeitpunkt der Antragstellung 

reflektiert das besonders ausgeprägte Bekenntnis österreichs zu 

den Ideen und Z ielen der Europäischen Integration und das während 

der vergangenen Jahrzehnte gewachsene Nahverhältnis österreichs 

zur Gemeinschaft . 
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In ihrer Stellungnahme zum österreichischen Beitrittsantrag , die 

im Jul i 1 9 9 1  - also vor fast e inern Jahr - vorgelegt wurde , 

emp fiehlt die EG-Kommission die Annahme des österre ichischen 

Antrage s . S ie unterstreicht , daß der Beitritt österreichs aufgrund 

seiner wirtschaftl ichen Leistungskraft einen s igni f ikanten Gewinn 

für die Gemeinschaft darstel l en würde . Diese Aussage wird weiters 

durch die Tatsache untermauert , daß österreich schon heute die im 

Vertrag über die Europäische Union vorgesehenen Kriterien für die 

Tei lnahme an der dritten Stufe der Wirtschafts- und Währungsunion 

erfüll t .  Die Mitgliedschaft österreichs wird derart zur Dynamik 

des I ntegrationsprozesses beitragen . 

Nach den Berechnungen der EG-Kommiss ion wird der österreichische 

Beitrag zu den Finanzen der Gemeinschaft beträcht l i ch über den 

zugunsten österreichs zu tätigenden Ausgaben liegen . Als 

Netto z ahler wird österreich die Fähigkeit der Gemeinscha ft zur 

F i nanz ierung ihrer Aktivitäten stärken . Dies gilt insbesondere 

auch für die Bemühungen zur Stärkung des wirtschaftl ichen und 

sozialen Zusammenhalts der Gemeinschaft . 

Die Kommission weist in ihrer Stellungnahme auch auf den 

pol itisChen Nutz en hin , den ein Beitritt österreichs der 

Gemeinscha ft bringen wird . Dank seiner historisch bedingten 

Bez iehungen zu den Ländern Z entral - und Osteuropas kann österre ich 

wirksam zu den Bemühungen der Gemeinscha ft beitragen , die 

politischen und wirtschaftl ichen Reformen in dieser Region zu 

unterstützen und die Stab i l ität und den Frieden zu sichern , e ine 

Aufgabe , die in den kommenden Jahren zu den wichtigsten 

Heraus forderungen an die Gemeinschaft z ählen wird . 

österrei ch identifiz iert sich voll inhaltlich mit den Z ie l s etzungen 

der Gemeinsamen Außen- und S icherheitspol itik der Europäischen 

Union und wird sich an dieser Pol itik und ihrer dynamischen 

Weiterentwicklung aktiv und sol idarisch beteil igen . Der schon 

heute bestehende hohe und wachsende Grad an Übereinstimmung in den 

konkreten außenpol itischen Posi tionen zwischen österreich und der 

Gemeinscha ft ist Garant für die harmonische Einfügung österreichs 

als akt iver Teilnehmer in die künftigen Entscheidungsprozesse der 
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Europäischen Union . 

österreich i st sich bewußt , daß seine nationale Sicherheit mit der 

Sicherheit in Europa und von Europa untrennbar verbunden ist . Die 

Entwicklung wirksamer I nstrumentarien für die Abhaltung und 

Sanktionierung von Aggress ionen und Rechtsverletzungen l iegt im 

vitalen , e igenen S icherheitsinteresse österreichs . österre ich 

bekennt s ich daher zu der zwecks Erfüllung der Z iele der 

Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik im Unionsvertrag 

verankerten Perspektive des Ausbaus der sicherheitspol itischen 

Strukturen der Union . E ine entsprechend entwickelte Gemeinsame 

Außen- und S icherheitspol itik soll auch e inen Rahmen für 

österreichs S icherheit darstel len . Der Westeuropäischen Union 

wurde durch den Maastrichter Vertrag e ine wichtige Rolle in der 

EntwiCklung der Europäischen Union zugeordnet . österreich wird 

anläßl ich seines Beitritts zur Europäischen Union entsprechende 

Schlußfolgerupgen aus dieser Tatsache z iehen . Es sei neuerl ich 

unterstrichen , daß österreich an dem Aufbau und an dem 

Funktionieren einer neuen europäischen S icherheitsordnung im 

Rahmen der Europäischen Union und darüber hinaus sol idarisch 

mitwirken wird . 

Zur Frage der institutionellen Implikationen der Erweiterung der 

Gemeinscha ft möchte österreich anmerken , daß dieses Problem -

ebenso wie die Erweiterung selbst - seiner Auf fassung nach nur 

schrittweise in Angri f f  genommen werden kann . Jene 

institutione l l en Anpassungen , die bereits anläßlich eines ersten 

Erweiterungsschrittes erforderl ich sind ,  sollten im Kontext der 

Beitrittsverhandlungen ausgearbeitet und gleichzeitig mit den 

Be itrittsverträgen rat i f i z iert werden . Die für 19 9 6  angesetzte 

Regierungskonferenz wird dann Gelegenheit bieten , die für die 

S icherung der Ef fekt ivität der Institutionen einer größeren 

Gemeinscha ft notwendigen weiteren Re formen zu vereinbaren . 

österreich wird s ich als Mitgl ied der Europäischen Union von 

seinem grundsätz l ichen Interesse an einer e f fektiven und 

dynamischen Gemeinschaft leiten l assen . 

österreich anerkennt , daß das Problem der E igenmittel der 

III-91 der Beilagen XVIII. GP - Bericht - 02 Hauptdokument (gescanntes Original)90 von 91

www.parlament.gv.at



- 9 0  -

Gemeinschaft hohe Priorität besitzt und sobald wie möglich gel öst 

werden muß . Zu berücksichtigen ist allerdings , daß der Beitritt 

von EFTA-Staaten , die Nettozahler sein werden , einen signi fikanten 

Beitrag zur Bewältigung der f inanziellen Probleme der Gemeinschaft 

darstellen wird . Dadurch wird die Fähigkeit der Gemeinschaft 

gestärkt werden , den wirtschaftl ichen und soz ialen Zusammenhalt zu 

fördern . E in rascher Verhandlungsbeginn und eine frühe 

Verwirkl ichung der Mitgl iedschaft dieser Länder sol lte daher auch 

im Interesse der Europäischen Gemeinschaft liegen . 

Im Lichte obiger Erwägungen hof ft österreich , daß der Rat sobald 

als möglich die stellungnahme dar Kommission zum österreichischen 

Beitrittsantrag formell zur Kenntnis n immt , den Vorschlag der 

Kommission für die Aufnahme von Beitrittsverhandlungen annimmt und 

die Kommission e inlädt , diese Verhandlungen vorzubereiten , sodaß 

diese spätestens Anfang 1 9 9 3  aufgenommen werden können . österre ich 

hofft , daß der Europäische Rat in Lissabon ein deutl iches Signal 

in diesem S inne geben wird . 
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